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Vorbemerkung

Mindestlöhne in Deutschland sind umstritten – 
noch immer. In den letzten Jahren ist in der Be-
völkerung allerdings die Zustimmung zur Einfüh-
rung von Mindestlöhnen deutlich gewachsen. In 
Umfragen, die wenige Tage vor der letzten Bundes-
tagswahl durchgeführt wurden, lag sie mit 85 Pro-
zent auf einem neuen Höchststand (Vorjahr 80 
Prozent). Dennoch hält sich in Teilen der Öffent-
lichkeit, insbesondere aber in der Wirtschafts-
wissenschaft, hartnäckig die Einschätzung, dass 
Mindestlöhne Arbeitsplätze gefährden und ver-
nichten. Die Argumentation gründet sich fast 
ausschließlich auf theoretische Annahmen und 
Modelle sowie auf Simulationsrechnungen. Ein-
deutige Aussagen über die Beschäftigungswirkun-
gen können daraus nicht abgeleitet werden. Dem-
gegenüber lassen neuere empirische Studien diese 
Position zunehmend fragwürdig erscheinen. 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat bereits im 
Jahr 2006 eine Expertise zu Mindestlöhnen in 
Auftrag gegeben, um die heftig und z.T. emotio-
nal geführte Debatte zu versachlichen. Die Studie 
ist  auf große Resonanz und lebhaftes Interesse 
gestoßen.1 

Seitdem hat sich die Debatte weiterentwi-
ckelt, und auch im Hinblick auf die Einführung 
von Mindestlöhnen ist einiges in Bewegung ge-
kommen. Nach z.T. langwierigen und schwie-
rigen Verhandlungen und Entscheidungsprozes-
sen wurden die gesetzlichen Voraussetzungen 
geschaffen, und in einigen Branchen konnten in-
zwischen Mindestlöhne vereinbart und umge-
setzt werden. Ob sich diese Entwicklung auch in 
Zukunft fortsetzen wird, ist nicht zuletzt angesichts 
der veränderten politischen Landschaft fraglich.

Die veränderte Lage und das große Interesse 
am Thema haben uns veranlasst, Professor Dr. Ger-

hard Bosch, Dr. Claudia Weinkopf und Thorsten 
Kalina vom Institut Arbeit und Qualifi kation 
(IAQ) der Universität Duisburg-Essen zu bitten, 
eine aktuelle Ausarbeitung zum Thema vorzu-
nehmen.

Die nun vorliegende Studie analysiert die 
Entwicklung und Ausweitung des Niedriglohn-
sektors in Deutschland und belegt die starke Zu-
nahme seit 1995: Die Zahl der Niedriglohnbe-
schäftigten ist seitdem um knapp 49% gestiegen. 
Die Studie greift die unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Diskussionsstränge zum Thema Min-
destlöhne auf und präsentiert neue – bisher in 
Deutschland kaum zur Kenntnis genommene – 
empirische Befunde aus internationalen Unter-
suchungen zum Verhältnis von Mindestlöhnen 
und Beschäftigung. Die Ergebnisse stützen und 
untermauern die Argumente für die Einführung 
von gesetzlichen Mindestlöhnen. Die Expertise 
zeichnet auch die politischen Auseinanderset-
zun gen und den Umsetzungsprozess nach und 
macht sie transparent. Sie unterstreicht u.a. die 
Bedeutung, die die Einführung von Mindestlöh-
nen insbesondere im Bereich der Frauenbeschäf-
tigung hat. Aus unserer Sicht ein gewichtiger 
Grund, den begonnenen Weg zur Umsetzung von 
Mindestlöhnen fortzusetzen.

Wir bedanken uns bei der Autorin und den 
Autoren für die Erstellung der Studie. Wir würden 
uns freuen, wenn sie dazu beiträgt, die Debatte 
argumentativ zu bereichern und weitere Perspek-
tiven für eine Entlohnung aufzuzeigen, die den 
Menschen eine würdige Existenz erlaubt.

Ruth Brandherm
Leiterin des Gesprächskreises 
Arbeit und Qualifi zierung

1 Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland? Gerhard Bosch/Claudia Weinkopf unter Mitarbeit von Torsten Kalina. Bonn 2006. 
 http://library.fes.de/pdf-fi les/asfo/03980.pdf
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Im Jahr 2006 hatten wir eine erste Expertise     
zum Thema „Gesetzliche Mindestlöhne auch in 
Deutsch land?“ im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stif-
tung (FES) erstellt (Bosch/Weinkopf 2006). Seit-
dem – also in den letzten drei Jahren – ist die De-
batte über den wachsenden Niedriglohnsektor 
und die Frage, ob und in welcher Form die Ein-
führung von Mindestlöhnen auch in Deutsch-
land erforderlich erscheint oder nicht, deutlich 
in Bewegung geraten. Zwar ist die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes nach wie vor 
nicht in Sicht, aber zumindest branchenbezogene 
Mindeststandards sind nunmehr für einige zu-
sätzliche Branchen vorgesehen. Die FES hat uns 
vor diesem Hintergrund Anfang 2009 darum ge-
beten, unsere damalige Expertise zu aktualisieren 
und den aktuellen Stand der Umsetzung von 
Mindestlöhnen in Deutschland zu beschreiben 
und zu kommentieren. 

Über eine Aktualisierung der Expertise von 
2006 geht unsere Überarbeitung und Ergänzung 
weit hinaus. Abgesehen von einigen wenigen Pas-
sagen haben wir einen komplett neuen Text er-
stellt, der in Teil 2 eine aktuelle Bestandsaufnah-
me zum Umfang und zur Struktur des Niedrig-
lohnsektors sowie zu seiner Entwicklung im Zeit-
ablauf zwischen 1995 und 2007 enthält. In Teil 3 
stehen die Mindestlohnregelungen in anderen 
Ländern und ihre Entwicklung in den vergan-
genen Jahren im Mittelpunkt. Teil 4 widmet sich 
der nach wie vor höchst um strittenen Frage nach 
den Beschäftigungseffekten von Mindestlöhnen. 
Die Beschreibung der klassischen theoretischen 
Debatte zu diesem Thema haben wir im Wesent-
lichen aus der vorherigen Fassung der Expertise 
von 2006 übernommen. Zusätzlich werden die 
aktuellen Berechnungen zu den prognostizierten 
Beschäftigungsverlusten bei Einführung eines 
Mindestlohnes von 7,50 € in Deutschland refe-
riert und kommentiert. Darüber hinaus gehen 
wir auf Ergebnisse der neueren Mindestlohn- 
Forschung in den USA ein, die in Deutschland 

bislang praktisch keine Beachtung gefunden ha-
ben. In Teil 5 stehen die Hintergründe und Ur-
sachen des wachsenden Niedriglohnsektors in 
Deutschland und die in jüngster Zeit eingeleiteten 
ersten Maßnahmen zur Verankerung zusätzlicher 
branchenbezogener Mindestlöhne im Mittel-
punkt. In Teil 6 skizzieren wir kurz die aus unserer 
Sicht notwendigen Maßnahmen, um dem Wachs-
tum des Niedriglohnsektors in Deutschland Ein-
halt zu gebieten.

Hierfür sprechen – dies durchzieht als Quer-
schnittsaspekt unsere gesamte Darstellung – auch 
eine Reihe anderer Gründe. So erscheinen be-
triebliche Strategien, die vorrangig auf Konkur-
renz durch niedrige (Lohn-)Kosten setzen statt 
auf Qualität und Innovation, wenig zukunfts-
fähig. Dies gilt umso mehr, als der Staat im Rah-
men der Grundsicherung für Arbeitsuchende in 
solchen Fällen häufi g Niedrigstlöhne der Beschäf-
tigten aufstocken muss, um zumindest eine Exis-
tenzsicherung auf Mindestniveau zu gewährleis-
ten, was hohe Kosten verursacht. Eher wenig Ge-
wicht in der deutschen Debatte hat bislang das 
Argument, dass Frauen deutlich häufi ger als Män-
ner von Niedriglöhnen betroffen sind und ein 
gesetzlicher Mindestlohn somit einen wichtigen 
Beitrag zur Verringerung geschlechtsspezifi scher 
Unterschiede bei Lohn und Beschäftigung leisten 
könnte. Vielmehr wird nicht selten die Position 
vertreten, dass die besondere Betroffenheit von 
Frauen durch Niedriglöhne eher gegen Mindest-
löhne spräche, weil es sich häufi g um Teilzeit-
beschäftigte handele, die einen Zuverdienst er-
wirtschafteten (vgl. Brenke/Ziemendorff 2008). 
Rubery/Grimshaw (2009) argumentieren demge-
genüber, dass Frauen aufgrund familiärer Ver-
pfl ichtungen oft weniger mobil seien als Männer 
und damit auch schlechter geschützt gegen die 
Macht von Arbeitgebern, sich monopsonistisch 
zu verhalten – also Löhne durchzusetzen, die un-
ter dem Marktlohn liegen.

1. Einleitung 
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Im internationalen Vergleich galt Deutschland 
lange als ein Land mit einer vergleichsweise ge-
ringen Lohnspreizung und nur wenigen niedrig 
bezahlten Beschäftigten. Noch vor wenigen Jah-
ren wurde intensiv darüber diskutiert, ob man 
einen Niedriglohnsektor in Deutschland über-
haupt erst einführen müsse, um Beschäftigung 
(insbesondere für gering Qualifi zierte) zu fördern. 
Tatsächlich gibt es einen solchen Sektor mit nied-
rigen Löhnen jedoch schon seit langem. Aller-
dings blieb er bis Mitte der 1990er Jahre stabil bei 
etwa 13 bis 14%. Seitdem ist der Niedriglohnsek-
tor zunächst fast unbemerkt deutlich gewachsen, 
ohne dass sich dadurch die Beschäftigungssitua-
tion insgesamt oder die Beschäftigungschancen 
der gering Qualifi zierten verbessert haben. Die 
Hartz-Reformen haben einen weiteren politisch 
gewollten Wachstumsschub der Niedriglohnbe-
schäftigung ausgelöst, dessen Ende noch nicht 
absehbar ist. Mittlerweile haben mehrere Studien 
diese Entwicklung analysiert. Wir wissen jetzt, 
dass die Quote der Niedriglohnbeschäftigten in 
Deutschland gegen den Trend in den meisten an-
deren EU-Ländern stark gewachsen ist und inzwi-
schen fast den Anteil in den USA erreicht hat 
(Solow 2007) (Abbildung 1).1 

Als Niedriglohnschwelle wird hier und im Fol-
genden die gebräuchliche OECD-Defi nition von 
zwei Dritteln des Medians, also des mittleren Loh-
nes, verwendet. Bezugspunkt sind jeweils Brutto-
löhne pro Stunde. Für Ost- und Westdeutschland 
wurden getrennte Niedriglohnschwel len  verwendet.  

Aktuelleren Berechnungen des Instituts Ar-
beit und Qualifi kation (IAQ) zufolge lag der An-
teil der Niedriglohnbeschäftigten im Jahr 2007 

bei 21,5%.2 Dies liegt zwar etwas niedriger als der 
Wert von 22% für 2005 in Abbildung 1, bedeutet 
aber nicht, dass der Niedriglohnanteil in Deutsch-
land seitdem gesunken ist. Vielmehr können sich 
bei Neuberechnungen zur Niedriglohnbeschäfti-
gung mit dem sozio-ökonomischen Panel (SOEP) 
auch die Ergebnisse für zurückliegende Jahre ver-
ändern, was für 2005 (21,6%) und 2006 (21,2%) 
der Fall war (vgl. auch Abbildung 3). 

Im Vergleich zu 2006 ist der Anteil der Nied-
riglohnbeschäftigten an allen Beschäftigten im 
Jahr 2007 nur geringfügig gestiegen (um 0,3 Pro-
zentpunkte). Da aber die Gesamtbeschäftigung 
stark zugenommen hat, ist trotz des geringen re-
lativen Zuwachses die Zahl der Niedriglohnbe-
schäftigten zwischen 2006 und 2007 um rund 
350.000 auf etwa 6,5 Millionen angestiegen. Im 
Vergleich zu 1995 hat die Zahl der Niedriglohn-
beschäftigten um knapp 49% zugelegt (Kalina/
Weinkopf 2009). Im Folgenden gehen wir auf 
weitere Trends in der Einkommensentwicklung 
insgesamt und im Niedriglohnsektor ein. 

2.1 Entwicklungstrends der Einkommen   
 insgesamt und im Niedriglohnsektor

Wie vertiefende Analysen zu Entwicklungen der 
Einkommen insgesamt und innerhalb der Nied-
riglohnbeschäftigung gezeigt haben, lassen sich 
einige bemerkenswerte Tendenzen identifi zieren 
(vgl. Bosch/Kalina/Weinkopf 2008; Kalina/Wein-
kopf 2009), die deutlich darauf verweisen, dass 
sich die Einkommen in Deutschland zunehmend 
weiter auseinander entwickelt haben und dass 

1 Unsere Analyse stützt sich u.a. auf Untersuchungen, die wir im Rahmen eines großen Forschungsnetzwerkes mit Teams aus Dänemark, 
Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden zwischen 2004 und 2007 durchgeführt haben. Gefördert wurden die Studien, die auch 
qualitative Branchenanalysen und Betriebsfallstudien beinhalteten, durch die Russell Sage Foundation mit Sitz in New York (vgl. Bosch/Wein-
kopf 2007 und 2008 zu den Ergebnissen für Deutschland und Gautié/Schmitt 2009 zu den Ergebnissen im Sechs-Länder-Vergleich). 

2. Aktuelle Bestandsaufnahme zum Niedriglohnsektor
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2 Datengrundlage unserer Längsschnittauswertungen ist das sozio-ökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) mit den Samples A bis F und H. Die Berechnungen beziehen sich auf alle abhängig Beschäftigten (einschließlich sozial-
versicherungspfl ichtiger Teilzeitarbeit und Minijobs). Bestimmte Kategorien von Beschäftigten, für die sich Stundenlöhne nicht sinnvoll 
berechnen lassen oder für die spezielle Entlohnungsregelungen gelten, wurden aus der Analyse ausgeklammert. Ausgeschlossen wurden 
Selbstständige und Freiberufl er/innen, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende, Praktikant/in nen, Personen in Umschulung 
und Rehabilitation, Personen in Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen, Beschäftigte in Behindertenwerkstätten, 
Wehr- und Zivildienstleistende sowie Beschäftigte in Altersteilzeit. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Schüler/innen, Studierende und Rent-
ner/in nen, weil diese Gruppen üblicherweise nur einer Nebenbeschäftigung nachgehen. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass unsere 
Ergebnisse zum Umfang des Niedriglohnsektors in Deutschland diesen eher unter- als überschätzen.

das Lohnspektrum nach unten ausfranst. Diese 
werden im Folgenden in Form von Thesen kurz 
zusammengefasst und empirisch belegt.

• Die  Einkommensspreizung in Deutschland hat 
seit Mitte der 1990er Jahre deutlich zuge nom-
men.

Die Schere zwischen hohen und niedrigen Ein-
kommen ist in Deutschland seit 1995 immer wei-
ter auseinander gegangen. Ein einfacher Vergleich 
der infl ationsbereinigten Einkommensverteilung 
in den Jahren 1995, 2000 und 2006 zeigt eine 

deutliche Abfl achung der Kurve der Einkom-
mensverteilung mit starken Anteilsverlusten in 
der Mitte und einer Zunahme am unteren und 
oberen Ende. Auffällig ist zudem die starke Zu-
nahme der Beschäftigung im untersten Lohnbe-
reich (Bruttostundenlöhne unter 6 € in Preisen 
von 1995 und unter rund 7 € in Preisen von 
2006) (Abbildung 2).  

Durch diese Verschiebung der Einkommens-
gruppen nach unten und nach oben wurden die 
mittleren Einkommensgruppen ausgedünnt. Sie 
machten 1995 noch gut 63% aller Beschäftigten 
aus und verloren bis 2006 mehr als 11 Prozent-

Abbildung 1: 

Niedriglohnanteile im Ländervergleich (2005), in % der Beschäftigten

USA

Deutschland

Großbritannien

Niederlande

Frankreich

Dänemark

25

22

21,7

17,6

11,1

8,5

Quelle: Bosch/Kalina/Weinkopf 2008 (eigene Darstellung nach Mason/Salverda 2008).
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punkte, was sich in entsprechenden Zuwächsen 
am oberen und stärker noch am unteren Ende der 
Einkommensverteilung niederschlug (Tabelle 1).  
Die Ausdünnung der Mittelklasse in der Einkom-
mensverteilung ist vor allem auf die abnehmende 
Tarifbindung zurückzuführen. Einstmals ange-
messen entgoltene Tätigkeiten z.B. in Post-, Tele-

fon- oder Verkehrsdienstleistungen sind dadurch 
in den Nie driglohnbereich abgesunken. 

Grabka/Frick (2008) haben eine ähnliche Aus-
dünnung der Mittelklasse auf der Ebene der 
 Haushaltseinkommen festgestellt. Da die Primär-
einkommen eine wesentliche Einkommensquelle 
der Haushalte sind und in vielen Haushalten un-

Abbildung 2: 

Verteilung der Stundenlöhne in Deutschland, infl ationsbereinigt (Basis = 1995), 

in % aller abhängig Beschäftigten (inklusive Teilzeit und Minijobs)

Quelle: Bosch/Kalina/Weinkopf 2008 (IAQ-Berechnungen mit dem SOEP 2006).
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Tabelle 1: 

Anteile der niedrigen, mittleren und hohen Stundenlöhne (Deutschland, alle abhängig 

Beschäftigten, getrennte Medianberechnung für Ost- und West-Deutschland), in %

Stundenlohn 1995 2000 2006

Niedrig (weniger als 2/3 des Medians) 15,0 17,5 22,2

Mittel (2/3 bis 4/3 des Medians) 63,2 59,0 51,6

Hoch (mehr als 4/3 des Medians) 21,8 23,6 26,3

Quelle: Bosch/Kalina/Weinkopf 2008 (SOEP 2006, IAQ-Berechnungen).
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zureichende Verdienste nicht durch höhere Ein-
kommen anderer Haushaltsmitglieder kompen-
siert werden können, dürfte die Ausdünnung der 
mittleren Einkommensgruppen einen hohen An-
teil an dieser Entwicklung haben.

• Die gering Verdienenden haben zwischen 1995 
und 2006 erhebliche Lohneinbußen hinneh-
men müssen.

Zwischen 1995 und 2006 sind die durchschnitt-
lichen Realeinkommen in Deutschland wegen 
der nur geringen allgemeinen Lohnzuwächse 
kaum gestiegen. Wenn der zu verteilende Kuchen 
nur wenig wächst und dabei immer ungleicher 
verteilt wird, ist es wahrscheinlich, dass ein Teil 
der Beschäftigten Einkommen real und vielleicht 
sogar nominal verliert. Genau dies können wir 
seit 1995 beobachten. Im untersten Quartil sind 
die Reallöhne seit 1995 um fast 14% zurückge-
gangen. Selbst im zweiten Quartil nahmen sie 
noch – wenn auch weniger deutlich – ab, wäh-
rend sie in den beiden oberen Quartilen anstie-

gen (Tabelle 2).3 Zwischen 2000 und 2006 sanken 
im unteren Quartil sogar die Nominallöhne, d.h. 
die Löhne sanken absolut unter das Niveau von 
2000. Die Einkommensumverteilung hat also die 
untersten Lohngruppen am härtesten getroffen, 
Reallohnverluste reichen aber bis in die mittleren 
Einkommensgruppen hinein. 

• Die durchschnittlichen Stundenlöhne im Nied-
riglohnsektor haben in den letzten Jahren real 
an Wert verloren und sich in den letzten Jah-
ren teilweise sogar nominal verringert.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne im Nied-
riglohnsektor lagen 2007 mit 6,88 € in West- und 
5,60 € in Ostdeutschland sowohl nominal als 
auch real weiter unter den jeweiligen Niedrig-
lohnschwellen als noch 1995 (vgl. Tabelle 3). In 
Westdeutschland lag der durchschnittliche Nied-
riglohn 2007 sogar unter dem Niveau von 2002 
und hat sich seit 2004 jährlich verringert. In Ost-
deutschland ist der Trend nicht so eindeutig, weil 
die Werte stärker schwanken, aber auch hier lag 

Tabelle 2: 

Nominale und reale Entwicklung der Stundenlöhne 1995 – 2006 nach Quartilen

Quartile

Durchschnittlicher Stun-

denlohn in € (nominal)

Veränderung der 

Stundenlöhne in % 

(nominal)

Reallöhne in € 

(in Preisen von 1995)

1995 2000 2006 1995 – 2000 2000 – 2006
Reallohn 

2006

Veränderung 

1995 – 2006 in %

1. Quartil 6,84 7,23 6,88 5,8 -4,8 5,90 -13,7

2. Quartil 10,39 11,15 11,73 7,3 5,2 10,06 -3,2

3. Quartil 13,11 14,49 16,02 10,5 10,6 13,74 4,8

4. Quartil 21,20 22,79 25,58 7,5 12,3 21,94 3,5

Gesamt 12,88 13,91 15,05 8,0 8,2 12,90   0,2

Quelle: Bosch/Kalina/Weinkopf 2008 (SOEP 2006, IAQ-Berechnungen).

3 Die Einkommen der Vollzeitbeschäftigten haben sich in die gleiche Richtung entwickelt, wenngleich nicht ganz so ausgeprägt. Nach 
unseren Berechnungen auf der Grundlage des BA-Beschäftigten panels musste das unterste Quartil Reallohneinbußen in Höhe von 2,1% 
in Kauf nehmen und das zweite Quartil konnte nur geringe (mit 2,9% deutlich unter dem Durchschnitt von 8,7% liegende) Reallohn-
zuwächse verzeichnen.
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der durchschnittliche Niedriglohn 2007 kaum 
höher als 2003. Zwischen 1995 und 2007 sind die 
durchschnittlichen Stundenlöhne im Niedrig-
lohnsektor sowohl in West- als auch in Ost-
deutschland nominal nur leicht gestiegen (von 
6,03 € auf 6,88 € in West- und von 4,66 € auf 
5,60 € in Ostdeutschland). Infl ationsbereinigt lag 
der durchschnittliche Stundenlohn im Niedrig-
lohnsektor in Westdeutschland im Jahr 2007 mit 
5,77 € sogar unter dem Niveau von 1995; in Ost-
deutschland ist der durchschnittliche Stunden-
lohn im Vergleich zu 1995 infl ationsbereinigt ge-
rade einmal um 0,03 € gestiegen. 

Besonders bemerkenswert ist, dass die Nied-
riglohnbeschäftigten selbst vom wirtschaftlichen 
Aufschwung seit 2004 nicht profi tiert haben: 
Vielmehr sind in den letzten Jahren die durch-
schnittlichen Löhne im Niedriglohnsektor in West-
deutschland sogar nominal deutlich gesunken.  

• Niedrigstlöhne gewinnen an Bedeutung. Das 
Lohnspektrum franst zunehmend nach unten 
aus. 

Ein Absinken des nominalen Durchschnittslohns 
im Niedriglohnsektor kann einerseits bedingt 

4 Die Infl ationsbereinigung erfolgte auf der Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes aus der Online-Datenbank 
Genesis. Hiernach lag die Preissteigerung zwischen 1995 und 2007 bei 19,3%.

Tabelle 3: 

Durchschnittlicher Stundenlohn der Niedriglohnbeziehenden und Niedriglohnschwelle

(abhängig Beschäftigte inkl. Teilzeit und Minijobs, getrennte Medianberechnung für Ost- und 

West-Deutschland), in €

Jahr

Westdeutschland Ostdeutschland

Durchschnittlicher

Niedriglohn

Niedriglohn-

schwelle

Durchschnittlicher

Niedriglohn

Niedriglohn-

schwelle

Nominal real4 Nominal nominal Real Nominal

1995 6,03 6,03 8,21 4,66 4,66 5,79

1996 6,36 6,27 8,47 4,79 4,72 5,93

1997 6,46 6,26 8,51 4,99 4,83 6,18

1998 6,64 6,36 8,63 4,85 4,64 6,10

1999 6,78 6,46 8,79 5,03 4,79 6,27

2000 6,76 6,35 8,90 4,96 4,66 6,26

2001 6,45 5,94 8,71 5,10 4,71 6,38

2002 6,96 6,33 9,39 5,32 4,83 6,92

2003 7,18 6,45 9,66 5,50 4,95 7,10

2004 7,26 6,41 9,72 5,47 4,84 7,13

2005 7,24 6,31 9,79 5,60 4,88 7,25

2006 6,90 5,92 9,54 4,97 4,26 6,81

2007 6,88 5,77 9,62 5,60 4,69 7,18

Quelle: Kalina/Weinkopf 2009 (SOEP 2007, IAQ-Berechnungen).
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sein durch eine Verringerung der Niedriglohn-
schwelle und andererseits durch eine Zu nahme 
der Zahl der Beschäftigten, die für besonders 
niedrige Löhne arbeiten. Ein Blick auf die Vertei-
lung der Stundenlöhne im Niedriglohnbereich 
zeigt, dass solche Stundenlöhne im Jahr 2007 
eine große Bedeutung innerhalb des Niedriglohn-
sektors hatten (Tabelle 4). Ausgehend von der 
eingangs defi nierten Grundgesamtheit, auf die 
sich die bisherigen Analysen zum Niedriglohn-
sektor bezogen, verdienten im Jahr 2007  von 
rund 30 Millionen abhängig Beschäftigten etwa 
1,2 Millionen (4%) weniger als 5 €, knapp 2,2 
Millionen (7,2%) lagen unterhalb von 6 €, knapp 
3,7 Millionen (12,1%) unterhalb von 7 € und gut 
5 Millionen (16,7%) unterhalb von 8 € pro Stun-
de. 

Bezieht man Schüler/innen, Studierende und 
Rentner/innen sowie Nebenjobs ein, ergibt sich 
noch eine weitaus größere Zahl von Beschäftigten 
in den unteren Stundenlohngruppen. Immerhin 
knapp 1,9 Millionen Beschäftigte verdienten we-
niger als 5 € pro Stunde, knapp 3,3 Millionen we-

niger als 6 €, knapp 5,1 Millionen weniger als 7€ 

und 6,9 Millionen weniger als 8 € pro Stunde. 
Hier liegt also der Anteil der Beschäftigten mit 
Niedrigstlöhnen noch deutlich höher: Fast jede/r 
Zehnte erhielt im Jahr 2007 weniger als 6 € brutto 
pro Stunde. 

Um die Entwicklung von Niedrigstlöhnen 
im Zeitablauf nachzeichnen zu können, haben 
wir zusätzlich differenziertere Berechnungen für 
den Zeitraum 1995 bis 2007 durchgeführt. Statt 
absoluter Stundenlöhne wie in Tabelle 4 wurden 
hierbei relative Schwellen verwendet – und zwar 
zusätzlich zur Niedriglohnschwelle von bis zu 
zwei Dritteln des Medians 50% und ein Drittel 
dieses Wertes. Abbildung 3 zeigt, dass auch die 
Anteile dieser Niedrigstlöhne seit 1998 zugenom-
men haben. Besonders ausgeprägt war die Zunah-
me bei den Beschäftigten mit Stundenlöhnen 
von bis zu 50% des Medians. Ihr Anteil hat sich 
zwischen 1997 und 2007 von 5,3% auf 10,0% 
fast verdoppelt. Im Jahr 2007 waren dies Löhne 
von weniger als 7,21 € in West- und weniger als 
5,39 € in Ostdeutschland.5 

5 Die Anteile und Absolutzahlen der jeweils betroffenen Beschäftigten sowie €-Werte für alle Schwellen und Jahre sind den Tabellen A1 
und A2 im Anhang zu entnehmen.

Tabelle 4: 

Verteilung der Stundenlöhne im Niedriglohnbereich, Deutschland 2007 

(abhängig Beschäftigte, inkl. Teilzeit und Minijobs)

Stundenlohn

Abhängig Beschäftigte 

(Haupttätigkeit)

Abhängig Beschäftigte sowie 

Schüler/innen, Studierende, 

Rentner/innen 

(Haupt- und Nebentätigkeit)

Absolut Anteil Absolut Anteil

unter 5 € 1.210.325 4,0% 1.872.506 5,7%

unter 6 € 2.179.953 7,2% 3.262.756 9,9%

unter 7 € 3.652.853 12,1% 5.077.163 15,5%

unter 8 € 5.044.200 16,7% 6.884.693 21,0%

8 € und mehr 25.210.018 83,3% 25.928.203 79,0%

Gesamt 30.254.218 100,0% 32.812.896 100,0%

Quelle: Kalina/Weinkopf 2009 (SOEP 2007, IAQ-Berechnungen).
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Aber auch bei den absoluten Niedrigstlöh-
nen von weniger als einem Drittel des Medians ist 
der Anteil seit 1997 von 1,3% auf 3,2% im Jahr 
2007 deutlich gestiegen. Dies bedeutet, dass 2007 
fast 1 Million Beschäftigte in Deutschland für we-
niger als 4,81 € (Westdeutschland) bzw. 3,59 € 

(Ostdeutschland) brutto pro Stunde arbeiteten. 
Eine Differenzierung nach Ost- und West-

deutschland zeigt, dass besonders niedrige Stun-
denlöhne in Ostdeutschland häufi ger zu fi nden 
sind als in Westdeutschland (vgl. Tabelle A3 im 
Anhang). So arbeitete mehr als jede/r zehnte ost-
deutsche Beschäftigte im Jahr 2007 für weniger 
als 6 €  brutto pro Stunde und mehr als 22% für 
weniger als 7 €. Aber auch in Westdeutschland 
sind solche Stundenlöhne keine Seltenheit: 10% 
der westdeutschen Beschäftigten verdienen weni-
ger als 7 €  pro Stunde, 6,4% sogar weniger als      
6 €. 

2.2 Welche Personengruppen sind 
 besonders betroffen?

Grundsätzlich ist zu unterscheiden, welche Per-
sonengruppen ein besonders hohes Risiko haben, 
für Niedriglöhne zu arbeiten, und wie sich der 
Niedriglohnsektor zusammensetzt. Dies wird in 
der öffentlichen Diskussion häufi g miteinander 
vermischt, was dann nicht selten auch zu falschen 
Schlüssen führt. So wird z.B. oft behauptet, Be-
schäftigte im Niedriglohnsektor seien meist ge-
ring qualifi ziert, was aber tatsächlich unzutref-
fend ist. Wie in der nächsten These weiter ausge-
führt, haben gering Qualifi zierte zwar ein beson-
ders hohes Risiko, gering bezahlt zu werden, aber 
die große Mehrheit der Niedriglohnbeschäftigten 
hat eine abgeschlossene Berufsausbildung. 

Tabelle 5 gibt für die Jahre 1995 und 2007 im 
Vergleich einen Überblick zu beiden Aspekten 

Abbildung 3: 

Anteil der Beschäftigten mit Stundenlöhnen unterhalb verschiedener Niedriglohnschwellen, ge-

trennte Medianberechnung für Ost- und West-Deutschland, 1995 – 2007 (in % aller Beschäftigten)

Quelle: SOEP 2007, IAQ-Berechnungen.
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(Betroffenheit von Niedriglöhnen nach Beschäf-
tigtengruppen und zur Struktur der Niedriglohn-
beschäftigten). In den mittleren Spalten der Ta-
belle ist dargestellt, wie hoch der Anteil von 
Niedriglöhnen in der jeweiligen Kategorie war: 
Z.B. zeigt sich hier für 2007, dass die Altersgruppe 
der 45- bis 54-Jährigen mit 16,7% im Vergleich zu 
anderen Altersgruppen am seltensten von Nied-

riglöhnen betroffen war. Die beiden rechten Spal-
ten weisen demgegenüber aus, welchen Anteil 
die jeweiligen Untergruppen nach Qualifi kation, 
Geschlecht, Alter etc. an allen Niedriglohnbe-
schäftigten hatten. Hier zeigt sich, dass mehr als 
jede/r fünfte Niedriglohnbeschäftigte in Deutsch-
land (21,5%) aus der Altersgruppe zwischen 45 
und 54 Jahren stammt. 

Tabelle 5: 

Niedriglohnanteil und Anteil am Niedriglohnsektor nach Beschäftigtengruppen (Deutschland, alle 

abhängig Beschäftigten, getrennte Niedriglohnschwellen für Ost- und Westdeutschland), in %

Kategorie
NL-Anteil in Kategorie Anteil am NL-Sektor

1995 2007 1995 2007

Qualifi kation6

Ohne Berufsausbildung 30,4 43,3 32,9 20,8

Mit Berufsausbildung 13,3 22,6 58,5 70,8

Universität/Fachhochschule 6,5 7,6 8,6 8,4

Geschlecht
Männer 7,1 13,8 27,7 32,5

Frauen 24,7 29,3 72,3 67,5

Alter

unter 25 29,3 46,9 14,6 11,0

25 – 34 14,1 26,0 27,2 25,6

35 – 44 12,2 18,8 22,8 27,6

45 – 54 12,9 16,7 20,5 21,5

55+ 16,4 21,1 14,9 14,4

Nationalität
Deutsche 14,2 20,5 88,4 88,7

Ausländer/innen 20,2 35,4 11,7 11,3

Befristung
Befristet 25,4 43,2 10,8 22,6

Unbefristet 13,7 16,5 89,2 77,5

Arbeitszeitform

Vollzeit 10,8 14,1 59,2 47,0

Sozialversicherungs-

pfl ichtige Teilzeit
21,3 23,3 24,8 22,3

Minijob 87,7 86,3 16,0 30,7

Gesamt (Deutschland) 14,7 21,5 100,0 100,0

Quelle: SOEP 2007, IAQ-Berechnungen. 

6 War keine Information zum Ausbildungsniveau verfügbar, wurde angenommen, dass diese Fälle anteilsproportional auf alle Ausbil-
dungsniveaus verteilt sind (vgl. zu dieser Vorgehensweise auch Reinberg/Hummel 2002 und Reinberg/Schreyer 2003).
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Aus dieser Überblickstabelle werden im Fol-
genden einige zentrale Befunde zu den struktu-
rellen Merkmalen der von Niedriglöhnen betrof-
fenen Beschäftigten herausgehoben.

• Gering Qualifi zierte tragen ein besonders ho-
hes Niedriglohnrisiko, aber die große (und 
wachsende) Mehrheit der Niedriglohnbeschäf-
tigten ist formal qualifi ziert.

Ein Ausbau des Niedriglohnsektors wird vielfach 
für notwendig gehalten, um gering Qualifi zierten, 
die ansonsten vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
blieben, überhaupt Beschäftigungs chan cen zu er-
öffnen. Tatsächlich zeigen unsere Auswertungen, 
dass gering Qualifi zierte von Niedriglöh nen über-
proportional und auch zunehmend betroffen sind: 
2007 arbeiteten 43,3% der Beschäftigten ohne 
Berufsausbildung für einen Niedriglohn und da-
mit deutlich mehr als 1995. Unter allen Niedrig-
lohnbeschäftigten stellten gering Qualifi zierte 
2007 jedoch nur noch gut ein Fünftel und damit 
auch einen deutlich geringeren Anteil als noch 
Mitte der 1990er Jahre. Bei der großen Mehrheit 
der Niedriglohnbeschäftigten handelt es sich 
demgegenüber um Personen mit berufl icher Aus-
bildung oder akademischem Abschluss; beide 
Gruppen zusammen machten 2007 fast 80% der 
gering Verdienenden aus. Die deutliche Steige-
rung des Niedriglohnanteils im Vergleich zu 1995 
geht dabei allein auf die Personen mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung zurück. Ihr Niedriglohn-
risiko hat sich fast verdoppelt und ihr Anteil am 
Niedriglohnsektor ist von 58,5% auf fast 71% 
deutlich gestiegen.

Mittlerweile sind also vier von fünf Niedrig-
lohnbeschäftigten in Deutschland formal qualifi -
zierte Beschäftigte (mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung oder einem akademischen Abschluss) 
– ein auch im internationalen Vergleich extrem 

hoher Wert. So haben etwa in den USA rund 70% 
der Niedriglohnbeschäftigten keinen oder nur ei-
nen High School-Abschluss, also ein Bildungs-
niveau unterhalb einer abgeschlossenen beruf-
lichen Ausbildung in Deutschland (CBO 2006: 
18; Appelbaum u.a. 2003). Dieser markante Un-
terschied im Qualifi kationsprofi l der Niedrig-
lohnbeschäftigten dürfte zum einen der anhal-
tend hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland ge-
schuldet sein, die den Druck, eine gering bezahlte 
Tätigkeit anzunehmen, auch für gut Qualifi zierte 
erhöht hat. Zum anderen ist die Gruppe der for-
mal gering Qualifi zierten in Deutschland durch 
das ausgebaute System der berufl ichen Bildung 
im internationalen Vergleich relativ klein.

• Frauen sind besonders häufi g von Niedriglöh-
nen betroffen und stellen die große Mehrheit 
der Niedriglohnbeschäftigten, aber die Män-
ner „holen auf“. 

2007 arbeiteten weibliche Beschäftigte mehr als 
doppelt so häufi g für Niedriglöhne wie Männer; 
fast jede dritte erwerbstätige Frau war von einem 
Niedriglohn betroffen. Das Niedriglohnrisiko ist 
im Vergleich zu 1995 für beide Geschlechter ge-
stiegen; besonders deutlich jedoch bei den Män-
nern: Ihr Niedriglohnanteil hat sich zwischen 
1995 und 2007 fast verdoppelt. Der hohe Zu-
wachs bei den Männern hat allerdings an der ge-
schlechtsspezifi schen Verteilung der Niedrig-
lohnbeschäftigten bislang wenig verändert. Nach 
wie vor sind mehr als zwei von drei Niedriglohn-
beschäftigten weiblich.7 

Differenziert nach Ost- und Westdeutsch-
land lassen sich deutliche Unterschiede ausma-
chen: Während in Westdeutschland Frauen im 
Zeitraum 2004 bis 2007 sogar 71,3% der Niedrig-
lohnbeschäftigten stellten, waren es in Ost-
deutschland mit 57,7% deutlich weniger.8 

7 Eine bislang unveröffentlichte IAQ-Auswertung mit dem BA-Beschäftigtenpanel, die sich nur auf Vollzeitbeschäftigte bezieht, hat ge-
zeigt, dass das Risiko von vollzeitbeschäftigten Frauen, für einen Niedriglohn zu arbeiten, mit 32,4% im Jahr 2007 noch höher war, 
während das Niedriglohnrisiko bei den männlichen Vollzeitbeschäftigten nur bei 12,4% lag. Dass der Männeranteil bei den Vollzeitbe-
schäftigten mit Niedriglohn trotzdem mit 40,7% deutlich höher lag, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Frauen bei den Vollzeit-
beschäftigten in der Gesamtwirtschaft nur einen Anteil von knapp 36% haben. 

8 Diese Ergebnisse stammen aus noch unveröffentlichten Analysen des IAQ, die für die Bundesländer NRW und Sachsen durchgeführt 
wurden. 
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Weitere Analysen haben gezeigt, dass Frauen 
auch von Niedrigstlöhnen unter 5 € oder 6 € 
deutlich stärker betroffen sind als Männer. Im 
Zeitraum zwischen 2004 und 2007 arbeiteten in 
Westdeutschland z.B. mit 4,9% der weiblichen 
Beschäftigten fast dreimal mehr Frauen für Stun-
denlöhne unter 5 € als bei den Männern (1,7%). 
Stundenlöhne von bis zu 6 € hatten 8,5% der 
Frauen, aber nur 3,2% der Männer (vgl. Tabelle 
A4 im Anhang). 

• Jüngere haben zwar ein besonders hohes 
Niedriglohnrisiko, aber die Mehrheit der Nied-
riglohnbeschäftigten stammt aus den mittle-
ren Altersgruppen.

Niedriglöhne haben zwischen 1995 und 2007 in 
allen Altersgruppen an Bedeutung gewonnen; am 
stärksten ausgeprägt war die Zunahme jedoch in 
der Gruppe der unter 25-Jährigen (plus 17,6 Pro-
zentpunkte). Dass dies nicht zu einer merklichen 
Veränderung in der Altersstruktur der Niedrig-
lohnbeschäftigten geführt hat, liegt vor allem 
 daran, dass der Anteil der Jüngeren an den Be-
schäftigten insgesamt gesunken ist. Der Großteil 
der Niedriglohnbeschäftigten stammt aus den 
mittleren Altersgruppen zwischen 25 und 54 Jah -
re; sie stellten 2007 fast drei Viertel der gering 
Verdienenden und damit noch etwas mehr als 
1995 (70,5%).    

• Teilzeitbeschäftigte und Minijobber/innen sind 
von Niedriglöhnen besonders betroffen, aber 
auch das Niedriglohnrisiko von Vollzeitbe-
schäftigten wächst.

Die Anteile der Teilzeitbeschäftigten an allen 
Nied riglohnbeschäftigten haben in den letzten 
Jahren zugenommen: Während 1995 Vollzeitbe-
schäftigte mit einem Anteil von gut 59% noch 
die deutliche Mehrheit der Niedriglohnbeschäf-
tigten stellten, ist ihr Anteil bis 2007 auf 47% ge-
sunken. Entsprechend ist der Anteil von Teilzeit-
beschäftigten und Minijobber/innen auf 53% der 

Niedriglohnbeschäftigten gestiegen, obwohl ihr 
Anteil an allen Beschäftigten deutlich niedriger 
liegt (28,2%). Besonders stark hat der Anteil der 
Minijobs, bei denen Niedriglöhne fast die Regel 
sind, am Niedriglohnsektor zugenommen. Er hat 
sich zwischen 1995 und 2007 nahezu verdoppelt, 
was vor allem auf das zunehmende beschäfti-
gungspolitische Gewicht der Minijobs zurückzu-
führen ist: Der Anteil der Minijobs an der Ge-
samtbeschäftigung hat sich von 2,7% (1995) auf 
7,7% (2007) sogar mehr als verdreifacht.9 Dies ist 
einerseits durch die wachsende Zahl der Mini-
jobs und andererseits durch den deutlichen Rück-
gang der Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigten 
bedingt. 

Der Rückgang des Anteils von Vollzeitbe-
schäftigten im Niedriglohnsektor bedeutet aller-
dings nicht, dass diese 2007 im geringeren Maße 
als 1995 von Niedriglöhnen betroffen waren. Im 
Gegenteil: Arbeitete 1995 noch jede/r neunte 
Vollzeitbeschäftigte für einen Niedriglohn, so war 
es 2006 bereits jede/r siebte (14,1%). Im Vergleich 
zu Teilzeitarbeit und Minijobs verzeichneten 
Vollzeitbeschäftigte zwischen 1995 und 2007 den 
höchsten prozentualen Zuwachs von Niedriglöh-
nen. 

2.3 Niedriglohnjobs als Sprungbrett in   
  besser bezahlte Beschäftigung?

Politisch ist die Forderung nach einem Ausbau 
des Niedriglohnsektors nicht nur damit begrün-
det worden, dass sich hierdurch zusätzliche Be-
schäftigungsmöglichkeiten vor allem für gering 
Qualifi zierte erschließen ließen. Vielmehr wird 
auch oft argumentiert, dass Niedriglohnjobs eine 
Brückenfunktion in besser bezahlte Beschäfti-
gung erfüllen können. Tatsächlich sind die Chan-
cen, aus dem Niedriglohnsektor herauszukom-
men und in besser bezahlte Beschäftigung auf-
zusteigen, im internationalen Vergleich in 
 Deutschland jedoch besonders gering (European 
Com mission 2004). Mehrere Studien haben zu-

9 Diese Angabe bezieht sich auf unsere Grundgesamtheit, in der weder Schüler/innen, Studierende und Rentner/innen noch Nebenjobs 
enthalten sind. Die Quote in der Gesamtwirtschaft liegt erheblich höher.
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dem gezeigt, dass sich die Aufstiegschancen in 
Deutschland in den letzten Jahren eher noch wei-
ter verschlechtert haben (vgl. z.B. Bosch/Kalina 
2007; Kalina 2008). 

Schank/Schnabel/Stephani (2008) kommen zu 
dem Ergebnis, dass es von den vollzeitbeschäf-
tigten Niedriglohnbeziehenden im Jahr 1998/99 
nur jede/r achte (13,3%) bis zum Jahr 2005 ge-
schafft hatte, in eine Vollzeitbeschäftigung mit 
einem Verdienst über der Niedriglohnschwelle zu 
gelangen. 34% arbeiteten nach wie vor in einer 
gering bezahlten Vollzeitbeschäftigung; die übri-
gen waren in Teilzeit beschäftigt oder arbeitslos 
oder es lag keine Information zum Erwerbsstatus 
vor (29%). 

Jüngere und besser ausgebildete Geringver-
dienende hatten die vergleichsweise besten Chan-
cen, den Niedriglohnsektor zu verlassen. Die Auf-
stiegswahrscheinlichkeit von Frauen (selbst wenn 
sie vollzeitbeschäftigt blieben), war nur etwa halb 
so hoch wie die von Männern (vgl. auch Kalina 
2008). Neben diesen personenbezogenen Merk-
malen spielten allerdings auch verschiedene 
 Charakteristika des Beschäftigungsbetriebs eine 
Rolle – z.B. die Betriebsgröße. Je größer der Be-
trieb war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit 
von Niedriglohnbeschäftigten, dass sie den Auf-
stieg in besser bezahlte Arbeit schafften (Schank/
Schna bel/Stephani 2008). Dies erscheint plau-
sibel, weil es in größeren Betrieben mehr Hierar-
chieebenen gibt und damit auch mehr Aufstiegs-
möglichkeiten als in Kleinbetrieben, die zudem 
deutlich höhere Niedriglohnanteile aufweisen. 
Ein weiteres interessantes Ergebnis dieser Studie 
ist, dass es Niedriglohnbeschäftigten, die im 
 Betrachtungszeitraum den Betrieb gewechselt 
hatten, deutlich häufi ger gelungen war, in besser 
bezahlte Beschäftigung zu gelangen. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass Niedriglohn-
jobs – anders als erhofft – nur begrenzt als Brücke 
oder Sprungbrett in besser bezahlte Beschäftigung 
dienen. Tatsächlich erweisen sie sich häufi g als 
Sackgasse. Ins besondere Älteren, gering Qualifi -
zierten und Frauen gelingt es nur sehr selten, aus 
dem Niedriglohnsektor heraus in besser bezahlte 
Positionen zu gelangen. 

2.4 Subventionierung von 
 Niedrigstlöhnen im SGB II 

Die Zunahme von Niedrig- und Niedrigstlöhnen 
ist damit einhergegangen, dass der Staat in nicht 
wenigen Fällen im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende die Ausfallbürgschaft hierfür 
übernehmen muss. Das Arbeitslosengeld II ist 
nicht nur eine fi nanzielle Leistung zur Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende, sondern in zuneh-
mendem Maße auch für Beschäftigte, deren Er-
werbseinkommen nicht ausreicht, um den haus-
haltsbezogenen Mindestbedarf zu decken. Im 
August 2008 erhielten bereits gut 1,3 Millionen 
Bezieher/innen von Leistungen der Grundsiche-
rung diese ergänzend zu eigenem Erwerbsein-
kommen (Dietz/Mül  ler/Trappmann 2009). Die 
Gesamtzahl der Beschäftigten, die Anspruch auf 
eine solche Zuzahlung hätten, diesen aber bislang 
nicht geltend machen, wird noch deutlich höher 
geschätzt (Becker 2006).

Zwar ist der Bedarf an aufstockenden SGB II-
Leistungen nicht in jedem Fall Konsequenz gerin-
ger Bezahlung pro Stunde, sondern kann auch 
durch kurze Arbeitszeiten oder einen hohen haus-
haltsbezogenen Mindestbedarf, z.B. aufgrund 
mehrerer Kinder, bedingt sein. Tatsächlich zeigt 
eine Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), dass die so genannten 
„Aufstocker/innen“ ganz überwiegend in Teilzeit 
arbeiten – gut 55% haben eine Arbeitszeit von 
unter 15 Wochenstunden und weitere knapp 
25% arbeiten pro Woche zwischen 15 bis unter 
35 Stunden. Nur gut 20% der Aufstocker/innen 
sind in Vollzeit tätig. 

Der hohe Teilzeitanteil bedeutet allerdings 
nicht, dass die Betroffenen allein aufgrund kurzer 
Arbeitszeiten ergänzende Leistungen der Grund-
sicherung beziehen. Vielmehr arbeiten sie mehr-
heitlich auch für (teilweise extrem) niedrige Stun-
denlöhne: Fast 30% der westdeutschen und fast 
40% der ostdeutschen Aufstocker/innen verdie-
nen weniger als 5 € brutto pro Stunde. Weniger 
als 7,50 € pro Stunde erhalten knapp 58% der 
westdeutschen und deutlich mehr als drei Viertel 
der ostdeutschen erwerbstätigen Hilfebedürf-
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tigen. Einen Bruttostundenlohn von 10 € oder 
mehr haben demgegenüber nur knapp 16% der 
westdeutschen und nur gut 7% der ostdeutschen 
Aufstocker/innen (Tabelle 6). Die durchschnitt-
lichen Stundenlöhne der Aufstocker/innen lagen 
bei etwa 7 € in West- bzw. 6 € in Ostdeutschland 
(Deutschland gesamt: 6,60 € – jeweils brutto) 
(Dietz/Müller/Trappmann 2009: 3). 

Diese Befunde stehen in einem deutlichen 
Widerspruch zu der verbreiteten Behauptung, 
dass aufstockende Hartz IV-Leistungen vor allem 
Erwerbstätige beträfen, die zwar recht gut bezahlt 
würden, aber aufgrund eines besonders hohen 
Bedarfes hilfebedürftig seien. Tatsächlich handelt 
es sich jedoch bei knapp der Hälfte der Aufsto-
cker/innen um Singles oder Paarhaushalte ohne 
Kinder (Dietz/Müller/Trappmann 2009) und die 
große Mehrheit arbeitet für Stundenlöhne un-
terhalb der Niedriglohnschwelle, die 2007 bei 
9,62 € in West- und 7,18 € in Ostdeutschland (je-
weils brutto pro Stunde) lag (Tabelle 3).

In Großbritannien wurde die Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohnes im Jahr 1999 u.a. 
auch damit begründet, dass Betriebe, die Nied-
rigstlöhne zahlen, nicht vom Staat subventioniert 
werden sollen. Die deutsche Regelung der Aufsto-
ckung ohne eine verbindliche Lohnuntergrenze 
lädt Arbeitgeber demgegenüber geradezu zum 
Missbrauch und zu Geschäften auf Kosten Dritter 
ein. Unternehmen können Niedrigstlöhne zah-

len und ihre Beschäftigten darauf verweisen, sich 
„den Rest“ bei der Grundsicherungsstelle zu ho-
len. Obwohl die aufstockenden SGB II-Leistungen 
an die Beschäftigten ausgezahlt werden, landen 
die Gelder in solchen Fällen de facto letztlich in 
den Kassen der Unternehmen, deren Geschäfts-
modelle teilweise genau auf diesem Kalkül auf-
bauen. Insofern handelt es sich um eine verdeckte 
Branchensubventionierung durch den Staat – 
etwa von privaten Briefdienstleistern, Call Cen-
tern und Discountern, bei denen Niedrigstlöhne 
besonders verbreitet sind.

2.5 Zwischenfazit 

Der Umfang der Niedriglohnbeschäftigung in 
Deutschland ist seit Mitte der 1990er Jahre deut-
lich gewachsen und hat inzwischen ein Ausmaß 
erreicht, das deutlich über dem europäischer 
Nachbarländer liegt (und fast das hohe Niveau 
der USA erreicht). Die Einkommensspreizung in 
Deutschland hat seit Mitte der 1990er Jahre deut-
lich zugenommen. Während die oberen Einkom-
mensgruppen zwischen 1995 und 2006 zumin-
dest leichte Reallohnzuwächse zu verzeichnen 
hatten, sind die durchschnittlichen Stundenlöh-
ne im unteren Einkommensquartil in diesem 
Zeitraum infl ationsbereinigt um fast 14% gesun-
ken. Der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten ist 

Tabelle 6: 

Verteilung der erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Beziehenden nach Bruttostundenlohn, 

Anteile in % 

Stundenlohn (brutto) Westdeutschland Ostdeutschland

Unter 5 € 29,5 39,2

5 bis unter 7,50 € 28,3 37,3

7,50 bis unter 10 € 26,6 16,4

10 € und mehr 15,6 7,1

insgesamt 100 100

Quelle: Eigene Darstellung nach Dietz/Müller/Trappmann 2009: 3.
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in Deutschland selbst im Wirtschaftsaufschwung 
seit 2004 weiter angestiegen und die durch-
schnittlichen Stundenlöhne im Niedriglohnsek-
tor sind im Vergleich von 1995 und 2007 infl a-
tionsbereinigt nicht gestiegen bzw. in West-
deutschland sogar gesunken. Besonders bedenk-
lich erscheint, dass der Anteil von Beschäftigten 
mit Niedrigst löhnen von weniger als 50% oder 
sogar einem Drittel des Medians deutlich gestie-
gen ist. Immer mehr Menschen arbeiten in 
Deutschland also für Löhne, die selbst bei Voll-
zeitarbeit und Alleinstehenden kaum zur Bestrei-
tung des Lebensunterhaltes ausreichen. 

Die Analyse der Beschäftigten im Niedrig-
lohnsektor zeigt deutlich, dass von Niedriglöhnen 
keineswegs nur „Randgruppen“ betroffen sind. 
Vielmehr stammt die große Mehrheit der Niedrig-

lohnbeschäftigten in Deutschland aus dem Kreis 
derjenigen mit abgeschlossener Berufsausbildung 
und aus den mittleren Altersgruppen – also aus 
dem Kernbereich des Arbeitsmarktes. Atypisch 
Beschäftigte sind zwar zusätzlich zu den mit ihrer 
Beschäftigungsform verbundenen besonderen 
 Risiken häufi g auch von Niedriglöhnen betrof-
fen, aber auch unter den Vollzeitbeschäftigten 
arbeitet inzwischen fast jede/r Siebte für einen 
Niedriglohn. Die Hoffnung, dass Niedriglohnjobs 
als ein Sprungbrett in besser bezahlte Beschäfti-
gung fungieren, erfüllt sich zunehmend seltener 
und es gibt deutliche Hinweise darauf, dass mit 
aufstockenden Leistungen der Grundsicherung 
de facto nicht die betroffenen Beschäftigten, son-
dern vielmehr Arbeitgeber, die auf Niedrigstlöh-
ne setzen, massiv subventioniert werden.
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Deutschland ist eines der wenigen EU-Mitglieds-
länder ohne einen gesetzlichen Mindestlohn. 20 
der 27 EU-Mitglieder haben einen Mindestlohn 
(Czech 2009). In den Ländern mit einem zu 
Deutschland vergleichbaren Entwicklungsniveau 
(Luxemburg, Frankreich, Irland, Niederlande, Bel-
gien) liegen die Mindestlöhne deutlich über 8 € 
(Abbildung 4). In Großbritannien ist der €-Wert 
des Mindestlohns durch die starke Pfundabwer-
tung auf 6,41 € abgesunken. Nach dem Jahres-
durchschnitt des Kurses des britischen Pfunds 
von 2008 läge der Wert bei 8,37 € (Böckler Im-
puls 12/2009: 6). Die südeuropäischen Länder ha-

ben Mindestlöhne zwischen 2,71 € (Portugal) 
und 4,28 € (Griechenland). In den mittel- und 
osteuropäischen Ländern liegt das Niveau aktuell 
zwischen 0,71 € in Bulgarien und 3,45 € in Slo-
wenien. 

Ausnahmen ohne einen gesetzlichen Min-
destlohn unter den alten EU-Mitglieds ländern 
sind (neben Deutschland) Dänemark, Finnland, 
Italien, Österreich und Schweden. Allerdings ha-
ben die anderen fünf Länder aus unterschied-
lichen Gründen eine sehr hohe Tarifbindung, 
durch die wirksame Untergrenzen für die Entloh-
nung gesetzt werden (vgl. Tabelle 7). 

3. Mindestlöhne in Europa

Abbildung 4: 

Gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde 2009 – in €

Luxemburg

Frankreich

Irland

Niederlande

Belgien

Deutschland

Großbritannien

Griechenland

Spanien

Malta

Slowenien

Portugal

Tschechien

Estland

Slowakei

Polen

Lettland

Ungarn

Litauen

Rumänien

Bulgarien

9,73 € 1.3.2009*

8,82 € 1.7.2009*

8,65 € 1.7.2007*

8,58 € 1.7.2009*

8,41 € 1.10.2008*

7,50 € DGB-Forderung

6,41 € 1.10.2008*

4,28 € 1.5.2009*

3,78 € 1.1.2009*

3,67 € 1.1.2009*

3,45 € 1.8.2009*

2,71 € 1.1.2009*

1,77 € 1.1.2007*

1,73 € 1.1.2008*

1,70 € 1.1.2009*

1,65 € 1.1.2009*

1,47 € 1.1.2009*

1,43 € 1.1.2009*

1,40 € 1.1.2008*

0,83 € 1.1.2009*

0,71 € 1.1.2009* * zuletzt erhöht

Quelle: Böckler Impuls 12/2009: 6.
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3.1 Der relative Wert von Mindestlöhnen

Die große Variationsbreite der Mindestlöhne in 
Europa spiegelt zum einen das drastische Lohn-
gefälle in der erweiterten EU wider, was auch – 
vor allem bei den grenzüberschreitenden Ent-
sendungen und Dienstleistungen – hohe soziale 
Spannungen verursacht. In Kauf kraft gemessen 
ist das Lohngefälle etwas geringer, da in Ländern 
mit niedrigen Mindestlöhnen auch die Lebens-
haltungskosten geringer sind. Bei den nominalen 
Mindestlöhnen liegt die Spannbreite bei 1:13, in 
Kaufkraftparitäten gerechnet bei 1:6 (Schulten 
2009: 152). 

Zum anderen hängt das Niveau der Mindest-
löhne auch von der Mindestlohnpolitik der je-
weiligen nationalen Regierung ab, die sehr vari-
iert. Die Unterschiede lassen sich am relativen 
Niveau der Mindestlöhne – also an ihrem Ver-
hältnis zu den Durchschnittslöhnen – ablesen 
(Tabelle 8). Im Jahr 2007 lag der Mindestlohn in 
Frankreich, Irland, Malta, den Niederlanden, 
Luxemburg und der Türkei bei über 45% des 
Durchschnittslohns. In den anderen Ländern lag 
er teilweise deutlich darunter; aber bis auf Japan 
durchgängig bei über 30%. 

In den meisten Ländern erhalten deutlich 
weniger als 10% der Beschäftigten den Mindest-
lohn. Ausreißer sind Frankreich mit 16,6% 
(Regnard 2008) und die Türkei mit 48,1% im Jah-
re 2006 (Erdogdu 2010). In beiden Ländern liegt 
das Niveau des Mindestlohnes relativ hoch. In 
der Türkei kommt eine sehr niedrige Tarifbin-
dung hinzu, so dass der Mindestlohn in den mei-
sten Branchen die „going rate“ ist. 

Vor allem in den mittel- und osteuropäischen 
Ländern sind die Mindestlöhne im letzten Jahr-
zehnt überdurchschnittlich erhöht worden, so 
dass sich ihr Anteil am Durchschnittslohn (mit 
Ausnahme von Rumänien) erhöht hat (Tabelle 
9). In einigen der neuen EU-Mitgliedsländer wur-
de der reale Mindestlohn zum Teil über mehrere 
Jahre hinweg sogar um zweistellige Prozentwerte 
erhöht. Hier lagen die Mindestlohngrenzen so 
niedrig, dass sie zur Vermeidung sozialer Span-
nungen rasch angehoben werden mussten. Der 
Zuwachs der realen Mindestlöhne lag zwischen 
2000 und 2008 in den neuen Mitgliedsländern 
mit 7% pro Jahr deutlich höher als in der alten 
EU mit einem Durchschnittswert von 1,3%. In 

10 Die Gewerkschaften verwalten die Arbeitslosenversicherung, was mit einem sehr hohen Organisationsgrad der Beschäftigten einher- 
geht.

Tabelle 7: 

Alte EU-Mitgliedsländer ohne gesetzlichen Mindestlohn

Länder Politische Besonderheiten Tarifbindung

Dänemark

Schweden

Finnland

Hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad (> 80%) bedingt 

durch das Gent-System10, branchenübergreifender Mindestlohn 

in Dänemark 

80 – 90%

Österreich
Pfl ichtmitgliedschaft der Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer, 

tarifvertraglicher Mindestlohn 
98%

Italien
Verfassung führt zur de facto Allgemeinverbindlichkeit aller 

tarifl ichen Löhne
90%

Deutschland Keine vergleichbaren Regeln 68 / 53%

Quelle: Schäfer 2005.
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Tabelle 8: 

Mindestlöhne im Verhältnis zum Durchschnittslohn, 1995 und 2007, in %

Länder 1995 2007

Belgien 52,0 40,0

Bulgarien 38,1 41,8

Estland 18,9 35,0

Frankreich 48,0 54,0

Griechenland 50,0 42,0

Großbritannien 36,0 40,0

Irland 50,0 51,0

Japan 28,0

Kroatien 33,2 32,6

Lettland 31,1 35,0

Litauen 28,1 37,0

Luxemburg 50,3 50,4

Malta 52,0 50,6

Niederlande 48,0 45,5

Polen 41,0 36,1

Portugal 43,0 40,7

Rumänien 39,0 32,6

Slowakei 34,0 34,8

Slowenien 43,2 43,5

Spanien 42,0 41,4

Tschechische Republik 27,0 39,7

Türkei 31,1 49,0

Ungarn 31,4 37,2

USA 32,0

Quelle: Vaughn-Whitehead 2010 basierend auf Daten von Eurostat (*) oder nationale Statistiken (**)

(1996)

(2002)

(2002)

(2002)

 (2006)**

 (2006)**

 (2006)**

 (2006)*

 (2006)*

 (2006)*

 (2006)*

 (2006)*

 (2006)*

 (2006)*

 (2006)**

 (2006)*

 (2005)*

 (2005)*

 (2005)

 (2006)

**

**

**

*

**

 (2008)**

 (2008)**

 (2008)**

den USA hingegen wurde von den republika-
nischen Regierungen der nationale Mindestlohn 
über Jahre hinweg eingefroren und verlor zuneh-
mend an Kaufkraft. Erst die neue Administration 
hat ihn wieder kräftig angehoben. Es bleibt aller-
dings zu berücksichtigen, dass die meisten US-
amerika nischen Staaten und zudem viele Kom-

munen höhere Mindestlöhne verfügt haben (sie-
he Abschnitt 4.2). 

In Tabelle 9 fällt auf, dass die Erhöhungen 
der Mindestlöhne außer in Frankreich stärker 
schwanken als die Lohnerhöhungen insgesamt. 
Der Grund liegt im Entscheidungsmechanismus. 
Nur in Frankreich und Malta ist der Mindestlohn 
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an die allgemeine Lohnentwicklung angebunden 
(indexiert). In den anderen Ländern können die 
Regierungen alleine, nach Beratungen mit den 
Sozialpartnern oder Empfehlungen unabhängiger 
Kommissionen (wie etwa der Low Pay Commission 
in Großbritannien) oder nach den Infl ationspro-
gnosen über die Höhe der Zuwächse entscheiden. 
Die Regierungen nutzen diese Spielräume für un-
terschiedliche Zielsetzungen, die sich zudem je 
nach Wirtschaftssituation verändern. In Wachs-
tumsphasen haben die meisten Regierungen 
mehr Spielraum für sozialpolitische Überlegungen 
(Erhöhung des Mindestniveaus) gesehen, wäh-
rend sie in Krisensituationen die Erhöhungen des 
Mindestlohns eher niedriger an- oder sogar aus-
setzen. In Mittel- und Osteuropa kommt ein wei-
teres Motiv hinzu, dass in der europäischen Min-
destlohndebatte bislang kaum eine Rolle spielt: 
Durch Anhebungen des Mindestlohnes soll der 
Verbleib von Arbeitskräften im eigenen Land ge-
fördert und eine Abwanderung von Fachkräften 
verringert werden. In Frankreich will die Regie-
rung mehr Spielraum bei der Festsetzung des 
Mindestlohnes bekommen. Mit einem neuen Ge-
setz (La loi en faveur des revenue de travail) ist seit 
2009 die Einrichtung einer unabhängigen Exper-
tenkommission vorgesehen, die die Regierung bei 
der jährlichen Anpassung berät. 

In den meisten Ländern verringert der ge-
setzliche Mindestlohn wegen seines niedrigen 
 Niveaus nicht den Anteil der Niedriglohnbeschäf-
tigten, also der Beschäftigten, die weniger als 2/3 
des Medianlohnes verdienen. Allerdings führt er 
zu einer Lohnkompression im Niedriglohnsektor, 
indem Niedrigstlöhne unterbunden werden. So 
ist in Großbritannien trotz der mehrfachen An-
hebung des Mindestlohnes in den letzten Jahren 
der Niedriglohnanteil hoch geblieben (Abbil-
dung 1). In Frankreich hingegen, wo das Min-
destlohnniveau dicht an der Niedriglohnschwelle 
liegt, schwankte der Anteil der Niedriglohnbe-
schäftigten in den letzten Jahren um das niedrige 
Niveau von etwa 11%.  

3.2 Mindestlöhne und Tarifl öhne

In der Diskussion über Mindestlöhne wird häufi g 
übersehen, dass sehr viele EU-Länder nicht einen, 
sondern zwei Typen von Mindestlöhnen haben. 
Neben dem gesetzlichen Mindestlohn sind noch 
Tarifverträge mit ihrem gesamten Lohngitter für 
allgemeinverbindlich erklärt worden. Dies bedeu-
tet, dass Beschäftigte in den Branchen, die unter 
einen solchen Tarifvertrag fallen, Anspruch auf 
einen Tarifl ohn haben. 

Nur wenn der Tarifl ohn unterhalb des Ni-
veaus des gesetzlichen Mindestlohnes liegt, wird 
der gesetzliche Mindestlohn wirksam. Dies ist 
beispielsweise in einigen Branchen in Frankreich 
der Fall. Die Arbeitgeber waren bislang nicht zur 
Anhebung der Tarifl öhne, die unterhalb der Min-
destlohngrenze liegen, bereit, da der Tarifl ohn 
auch Grundlage für die Berechnung von Zuschlä-
gen ist (Gautié 2010). Die französische Regierung 
hat in ihrem neuen Gesetz von 2009 festgelegt, 
dass sich die Höhe der beträchtlichen Zuschüsse 
zur Sozialversicherung für niedrige Löhne am 
niedrigsten Tarifl ohn und nicht mehr am Min-
destlohn orientiert. Damit werden für die Un-
ternehmen starke Anreize gesetzt, in Tarifver-
handlungen mit den Gewerkschaften die unteren 
Tarifl öhne auf das Niveau des gesetzlichen Min-
destlohnes anzuheben. 

Diese beiden Ebenen fi nden wir auch in eini-
gen Ländern ohne einen gesetzlichen Mindest-
lohn. In Österreich und Dänemark haben die So-
zialpartner in den letzten Jahren einen branchen-
übergreifenden Mindestlohn vereinbart, der auf-
grund der hohen Tarifbindung die gleiche 
Wirkung wie ein gesetzlicher Mindestlohn hat 
(Tabelle 7). Der Mindestlohn von 1.000 € pro 
Monat in Österreich gilt nur für rund 30.000 Be-
schäftigte. In Dänemark haben sich die Sozial-
partner auf einen Mindestlohn von 13,80 € pro 
Stunde geeinigt (Westergaard-Nielsen 2008). Die 
meisten Beschäftigten in diesen beiden Ländern 
erhalten aber einen höheren Lohn nach dem 
 jeweiligen Branchentarifvertrag. In Schweden 
 haben die Sozialpartner kein branchenübergrei-
fendes Mindestlohnabkommen abgeschlossen. 
Allerdings wurden in jeder Branche tarifvertrag-
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Tabelle 9: 

Die reale Erhöhung gesetzlicher Mindestlöhne pro Stunde, 2000 – 2008, in % zum Vorjahr*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2000 – 

2008 ***

Belgien -0,6 1,6 0,4 -1,5 0,1 -0,5 -0,3 2,2 1,4 0,3

Frankreich 1,4 2,3 0,5 3,1 3,5 3,6 1,1 0,5 0,0 1,8

Griechenland 0,3 1,6 2,2 0,4 2,9 2,8 -0,3 5,8 -1,3 1,6

 Großbritannien 2,0 9,6 1,1 5,7 6,5 2,0 3,6 0,9 0,1 3,5

Irland -5,3 2,8 1,7 -4,0 7,9 7,1 5,8 1,3 -3,3 1,6

Luxemburg 1,9 0,1 3,9 0,0 1,4 -1,3 1,5 -2,7 0,4 0,6

Niederlande 3,4 -0,5 -0,4 -1,0 -1,4 -0,9 0,5 1,0 1,3 0,2

Portugal 2,0 -0,1 -1,2 -0,8 0,0 0,9 1,4 3,3 2,9 0,9

Spanien -1,3 -0,9 -1,6 -1,0 8,3 2,0 1,9 2,4 -0,1 1,1

Alte EU** 0,4 1,8 0,7 0,1 3,2 1,7 1,7 1,6 0,2 1,3

Bulgarien 8,5 18,3 4,2 6,8 18,9 0,7 5,1 14,6 -2,9 8,2

Estland 10,5 10,0 13,1 13,4 5,5 7,7 16,4 18,9 -10,6 9,4

Lettland -2,3 17,1 14,7 11,4 -6,2 5,6 26,7 23,2 -2,8 9,7

Litauen -1,1 -1,6 -0,3 6,6 9,3 10,9 5,2 27,1 -11,1 5,0

Malta 0,1 0,5 0,8 -0,5 0,5 1,5 0,4 1,8 -1,8 0,4

Polen 3,3 -5,2 3,4 2,3 -0,6 3,7 2,8 17,7 9,1 4,0

Rumänien 77,2 5,1 56,1 -3,3 -1,2 -2,6 11,6 23,3 12,1 19,8

Slowakei -2,0 4,6 16,8 1,0 -0,6 3,3 5,8 4,7 5,9 4,4

Slowenien 1,1 8,5 2,0 1,9 1,7 1,8 -0,5 -0,6 3,9 2,2

Tschechien 30,6 8,5 7,4 7,4 4,7 3,6 5,5 -3,0 -6,3 6,5

Ungarn 46,9 15,9 -5,2 1,3 0,7 6,1 0,8 -2,6 -2,4 6,8

Neue EU** 15,7 7,4 10,3 4,4 3,0 3,8 7,3 11,4 -0,6 7,0

Insgesamt 

EU 20**
8,8 4,9 6,0 2,5 3,1 2,9 4,7 7,0 -0,3 4,4

USA -3,4 -2,8 -1,6 -2,3 -2,7 -3,4 -3,2 10,8 8,2 0,0

*  Verglichen werden jeweils die Mindestlohnbeträge zu Beginn eines Jahres, so dass z.B. die Erhöhung für das Jahr 2008 
durch die Veränderung zwischen dem Stand  am 1. Januar 2008 und 1. Januar 2009 ermittelt wird. Bei der realen 
Erhöhung wurden die Mindestlohnzuwächse um die Entwicklung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für 
die EU-Staaten bzw. des nationalen Verbraucherpreisindex für die USA bereinigt.

** Ungewichteter Durchschnitt.
*** Durchschnittliche Erhöhung pro Jahr in %.

Quelle: Schulten 2009 (WSI-Mindestlohndatenbank 2009)
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liche Untergrenzen vereinbart, die 2007 zwischen 
8,62 € und 11,08 € lagen (Skedinger 2010). 

Das Verhältnis zwischen den beiden Ebenen 
(gesetzliche Mindestlöhne und Tarifl öhne) ist bis-
lang noch wenig untersucht worden. Die Länder-
studien aus einem vergleichenden Projekt der in-
ternationalen Arbeitsorganisation ILO (Vaughn-
Whitehead 2010) lassen folgende Schlussfolge-
rungen zu: 
• Mindestlöhne setzen nur Untergrenzen. Erst 

durch ein breites Tarifgitter wird gewährleistet, 
dass qualifi zierte Arbeit auch angemessen ent-
lohnt wird. Nur in Ländern mit einer hohen 
Tarifbindung wird die ökonomische Basis für 
eine breite Mittelschicht geschaffen. Länder, 
die die Marktmechanismen nur über Mindest-
löhne korrigieren, weisen demge gen über eher 
polarisierte Einkommensstrukturen auf. 

• In Ländern und Branchen mit einer hohen Ta-
rifbindung sind Mindestlöhne und Tarifverträ-
ge komplementär. Mindestlöhne stabilisieren 
Tarifverhandlungen und stärken durch eine 
nicht unterschreitbare Untergrenze die Ver-
handlungsmacht der Beschäftigten. 

• In Ländern und Branchen mit abnehmender 
schwacher Tarifbindung kann ein Mindestlohn 
zur going rate werden. Das Absenken der ver-
bleibenden Tarifl öhne auf dieses Mindest-
niveau, zu dem es ohnehin käme, kann be-
schleunigt werden. 

• Insgesamt lässt sich festhalten, dass es keinen 
prinzipiellen Gegensatz zwischen tarifl ichen 
und gesetzlichen Mindestlöhnen gibt, wie dies 
gelegentlich in der deutschen Diskussion an-
klingt. Im Idealfall ergänzen sich beide Instru-
mente, wie man z.B. in Frankreich, Belgien 
und den Niederlanden beobachten kann. 

3.3  Wirkungen von Mindestlöhnen auf   
 einzelne Personengruppen

Die Lohnsteigerungen bei Einführung eines Min-
destlohnes sind nicht gleich über alle Beschäf-
tigten verteilt. Die Gruppen mit besonders hohen 
Anteilen von Niedrig- und Niedrigst löhnen wie 
Ausländer/innen, Jugendliche, prekär Beschäftig-
te und Frauen profi tieren am meisten von der Ein-
führung eines Mindestlohnes. Rubery/Grimshaw 
(2009) haben diesen Effekt am Beispiel von Frauen 
untersucht. Sie argumentieren, dass Frauen aus 
mehreren Gründen eine geringe Verhandlungs-
macht auf dem Arbeitsmarkt haben: Erstens sind 
sie aufgrund ihrer Familienverpfl ichtungen nur 
eingeschränkt mobil, so dass Unternehmer den 
Lohn diktieren können; zweitens kommen sie auf 
den Arbeitsmarkt häufi g aus Nichtbeschäftigung, 
so dass sie keinen Anspruch auf eine Arbeitslo-
senunterstützung erworben und somit nur einen 
geringen „Reservationslohn“11 haben; drittens 
sind Frauentätigkeiten traditionell gering bewer-
tet, so dass klassische, aber auch neue Frauen-
branchen hohe Niedriglohnanteile aufweisen.

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass in 
fast allen Ländern der Anteil der Niedriglohnbe-
schäftigten unter den Frauen weit höher ist als 
unter den Männern.12 In Deutschland war der 
Anteil der Frauen im Niedriglohnsektor nach 
OECD-Daten 2006 3,4-mal so hoch wie der der 
Männer (vgl. auch 2.2). Eine so drastische Un-
gleichheit zwischen den Geschlechtern zeigt die 
Tabelle 10 sonst nur in Japan. Von einem Min-
destlohn würden in Deutschland folglich beson-
ders die Frauen profi tieren und er wäre ein wich-
tiger Beitrag zur Verringerung der Lohnunter-
schiede zwischen Männern und Frauen (vgl. auch 
Weinkopf 2008).

Dass diese Erwartungen realistisch sind, zei-
gen auch die britischen Erfahrungen. Zwei Drittel 

11 Darunter wird die Höhe der Arbeitslosenunterstützung verstanden, unter der Arbeitslose nach der Vorstellung der neoklassischen Öko-
nomie in der Regel keine Arbeit akzeptieren. Allerdings wird dabei ausgeblendet, dass es eine solche freie Wahl zwischen dem „Nichts-
tun“ mit Inanspruchnahme von Transferleistungen und der Aufnahme einer bezahlten Arbeit in den meisten Ländern nicht (mehr) gibt. 
Dies gilt auch und insbesondere für Deutschland: Als zumutbar gelten für Arbeitslosengeld II-Beziehende auch Jobs mit Verdiensten, die 
nicht zur Bestreitung des Lebensunterhaltes ausreichen. Wie in Abschnitt 2.4 ausgeführt, erhalten ca. 1,3 Millionen Erwerbstätige ergän-
zende Leistungen der Grundsicherung.    

12 Ungarn ist eine vorübergehende Ausnahme, da nach der Wende vor allem gut bezahlte Männerarbeitsplätze verloren gingen.
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Tabelle 10: 

Niedriglohnanteile nach Geschlecht im Ländervergleich, in %

Land

Männer Frauen

Niedriglohnanteile von 

Frauen in Relation zu 

Männern

2000 2006 2000 2006 2000 2006

AS 12,1  16,05 18,9 20,1 1,6 1,3

CA 15,6 15,4 31,3 27,5 2,0 1,8

CZ   7,01 – 24,4 – 3,5 –

DK  5,5     8,25 14,1 16,3 2,6 2,0

FI    4,62    4,64   9,5   9,6 2,1 2,1

FR* 11,5  9,2 19,6 16,2 1,7 1,8

DE   6,3    9,25 24,8 31,0 3,9 3,4

HU 20,4 24,7 26,5 21,6 1,3 0,9

IE 13,2   13,94 25,9 24,0 2,0 1,7

IT   8,9 – 13,4 – 1,5 –

JA   6,7   8,0 33,1 33,8 4,9 4,2

KO 15,6 16,6 48,1 41,9 3,1 2,5

NL   11,11 – 29,2 – 2,6 –

NZ 13,3 12,6 19,1 17,3 1,4 1,4

PO   15,01   20,94 23,6 26,2 1,6 1,3

ES   12,03 – 25,0 – 2,1 –

SE  4,3    4,74  8,9   8,9 2,1 1,9

UK 14,0 15,7 31,5 29,1 2,3 1,9

US 19,3   19,75 31,7 29,4 1,6 1,5

*  Daten für Frankreich aus anderer Quelle (und deshalb nicht vergleichbar), da nicht in der OECD Datenbasis vorhanden. 
1 = Daten 1999. 2 = Daten 2001. 3 = Daten 2002. 4 = Daten 2004. 5 = Daten 2005. Gleiche Jahre für Frauen.

Quelle: Rubery/Grimshaw 2009 (OECD earnings database. Für Frankreich siehe Howell und Okatenko 2008).

der Personen, deren Löhne nach Einführung des 
Mindestlohnes anstiegen, waren Frauen und von 
diesen wiederum zwei Drittel Teilzeitbeschäftigte. 
Bereits kurz nach Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes verminderte sich der Lohnunter-
schied zwischen Männern und Frauen um einen 
Prozentpunkt, was dem größten realen Anstieg 
der Frauenlöhne seit mehr als einer Dekade ent-
sprach (Low Pay Commission 2000: 16). Nach 

aktu elleren Berechnungen der Low Pay Commis-
sion (2007: 134) hat sich dieser Trend noch deut-
lich verstärkt: Verdienten vollzeitbeschäftigte 
Frauen in Großbritannien im Jahre 1997 im Mit-
tel nur 83,9% von Männern, so lagen die mittle-
ren Frauenlöhne 2006 bereits bei 89,2%. Es ist 
also gelungen, die Gender Pay Gap innerhalb von 
nur neun Jahren von 16,1% auf 10,8% zu verrin-
gern.



WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

27

Der Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen 
und Beschäftigung ist seit langem Gegenstand hef-
tiger Debatten in der Volkswirtschaftslehre. Der 
britische Ökonom Manning (2003: 338) schreibt, 
dass dabei viele Ökonom/innen Schwierigkeiten 
haben, auch nur die Möglichkeit in Erwägung zu 
ziehen, dass Mindestlöhne nicht Beschäftigung 
zerstören, fast so als wolle man gesicherte wissen-
schaftliche Grundlagen, wie etwa das Gesetz über 
die Schwerkraft, in Frage stellen. Aus dieser Denk-
richtung schreiben z.B. die Präsidenten und Di-
rektoren der großen Wirtschaftsforschungsinsti-
tute in einem gemeinsamen Aufruf vom 12. März 
2008 (Blum u.a. 2008): „So oder so – der Mindest-
lohn führt zu erheblichen Beschäftigungsver-
lusten. Diese Beschäftigungsverluste sind im Wes-
ten unseres Landes erheblich. Im Osten werden 
sie erschütternde Ausmaße annehmen.“ Auch in 
anderen entwickelten Ländern teilte lange Zeit 
die Mehrheit der Ökonom/innen diese Überzeu-
gung. Mittlerweile sind diese Mehrheiten in vie-
len Ländern durch neue Forschungsergebnisse zu 
den Beschäftigungswirkungen von Mindestlöh-
nen brüchig geworden. So forderten im Oktober 
2006 650 amerikanische Wirtschaftswissenschaf t-
ler/innen, darunter fünf Nobelpreisträger, eine 
Erhöhung des Mindestlohnes (EPI 2006). Der 
Meinungsumschwung in den USA und Großbri-
tannien wurde durch neue empirische Untersu-
chungen vor allem von Card/Krueger (1995) sowie 
der britischen Low Pay Commission angestoßen, 
die außerdem die lange Jahre festgefahrene Theo-
riediskussion neu belebten. 

Im Folgenden sollen zunächst die theore-
tischen Argumente für und gegen negative Be-
schäftigungswirkungen von Mindestlöhnen nach-
gezeichnet werden (4.1). Da sich aus theoretischen 
Modellen keine eindeutigen Aussagen über die 

Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen 
ableiten lassen, können theoretische Kontrover-
sen nur über empirische Untersuchungen ent-
schieden werden. Daher werden im Anschluss die 
Ergebnisse wichtiger empirischer Studien zusam-
mengefasst. Den Schwerpunkt legen wir dabei 
auf die neueren methodisch innovativen Studien 
vom Institute for Labor and Employment in Berke-
ley, die bislang noch keinen Eingang in die deut-
sche Diskussion gefunden haben (4.2).13

4.1 Die theoretische Debatte 

Die neoklassische Standardargumentation über 
die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöh-
nen wurde von Stigler (1946) in einem berühmten 
Aufsatz mit dem Titel „The economics of mini-
mum wage legislation“ entwickelt. In Märkten 
mit vollkommenem Wettbewerb werden die Be-
schäftigten nach ihrer Produktivität entlohnt. Bei 
Einführung eines Mindestlohnes werden die Ar-
beiter, deren Produktivität unterhalb des Min-
destlohnes liegt, entlassen – es sei denn, ihre Pro-
duktivität erhöht sich. Dies kann z.B. durch eine 
höhere Arbeitsintensität oder durch Einführung 
neuer Technologien erreicht werden. Eine höhere 
Arbeitsintensität hielt Stigler jedoch bei den ge-
ring bezahlten Beschäftigten für unwahrschein-
lich, da diese Arbeitskräfte schon durch Armut zu 
äußerster Anstrengung angetrieben seien und die 
Arbeitsintensität zur Vermeidung einer Entlas-
sung nochmals um 50% und mehr – also jenseits 
aller Hoffnung – gesteigert werden müsse. Ebenso 
hielt er die „Schocktheorie“, nach der Unterneh-
men durch Mindestlöhne zur Modernisierung, 
etwa durch Einführung neuer Technologien, ge-
zwungen würden, für unwahrscheinlich. Gerade 

13 Die wichtigsten Ergebnisse der rund 70 Forschungsberichte zum britischen Mindestlohn haben wir an anderer Stelle zusammengefasst 
(Bosch/Kalina/Weinkopf 2009; Bosch/Weinkopf 2006).

4. Mindestlöhne und Beschäftigung
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in Wirtschaftszweigen mit überdurchschnittlich 
vielen gering Verdienenden seien die Anteile der 
Lohnkosten an der Wertschöpfung besonders 
hoch, so dass bereits hinreichend Anreize zur Ein-
führung lohnsparender Technologien gegeben 
seien. Wegen der hohen Wettbewerbsintensität 
in diesen Wirtschaftszweigen seien schließlich 
die Unternehmer keine „easy-going traditionalists“, 
die sich nicht um Rationalisierungen bemühten 
(Stigler 1946: 359). Stigler kommt letztlich zu dem 
Schluss, dass Ökonomen die allgemein geteilte 
Aussage treffen könnten („singularly agreed“), dass 
die Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen 
negativ seien. Die Größe des negativen Beschäfti-
gungseffekts hänge vom Anteil der Beschäftigten 
mit einer Produktivität, die unterhalb des Min-
destlohnes liegt, und der Elastizität der Nachfrage 
nach den betroffenen Produkten und Dienst-
leistungen ab. 

Stigler hat immerhin anerkannt, dass die Be-
schäftigungseffekte von Mindestlöhnen theore-
tisch nicht eindeutig determinierbar sind, als er 
auf die Möglichkeit der Steigerung der Produk-
tivität verwies. Nur wenn man diesen Fall katego-
risch ausschließt, kann man zu so klaren Aussa-
gen zu negativen Beschäftigungseffekten kom-
men. Stigler hatte den physisch erschöpften In-
dustriearbeiter der vierziger Jahre vor Augen, aus 
dem keine höhere Leistung herauszuholen sei. 
Heute wissen wir, welche Potenziale der Produk-
tionssteigerung sowohl durch die Reorganisation 
der Arbeitsabläufe als auch durch die Einführung 
neuer Technologien seit 1946 realisiert werden 
konnten. Steigende Löhne waren dabei sicherlich 
eine Triebkraft der Reorganisation von Unterneh-
men. 

In den 1950er Jahren war die Diskussion über 
die Wirkung von Mindestlöhnen auf das Beschäf-
tigungsniveau in der Volkswirtschaftslehre noch 
offen. Erich Preiser (1953) kritisierte etwa die The-
se einer feststehenden Nachfragekurve und einer 
Entlohnung nach der Grenzproduktivität: 

„Die Notwendigkeit einer Ergänzung (der 
Grenzproduktivitätstheorie – die Autor/innen) ist 
zunächst offensichtlich, sobald die Frage 
nach den Möglichkeiten einer dauerhaften 
Erhöhung der Löhne durch gewerkschaftliche 
Macht oder staatliches Diktat gestellt wird. 
Sie ist ja praktisch das Problem der Gegen-
wart. Die Grenzproduktivitätstheorie leugnet 
diese Möglichkeit; in der Tat wird die relative 
Seltenheit der Produktivitätsfaktoren dadurch 
nicht geändert. Eine gewaltsame Erhöhung 
der Löhne hat daher nur Arbeitslosigkeit zur 
Folge. Andererseits scheint die Erfahrung zu 
zeigen, dass solche Lohnerhöhungen mög-
lich sind, ohne dass die Beschäftigung zu-
rückgeht. Gehen sie vielleicht zu Lasten von 
Monopolrenten, die ohne Gefahr für den Be-
schäftigungsstand verringert werden könn-
ten? Oder gibt eine solche Lohnerhöhung 
möglicherweise den Anstoß zu einer gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung, die alle bishe-
rigen Grundlagen verändert, das Volksein-
kommen, den Konsum, die Investitionen, so 
daß sich nicht nur der Lohn absolut – nomi-
nal und real – hebt, sondern auf dem Umweg 
über verstärkte Investitionen und eine ver-
größerte Sachausrüstung der Volkswirtschaft 
auch die relative Seltenheit des Produktions-
faktors Arbeit und damit seine Quote am So-
zialprodukt zunimmt?“ (Preiser 1953: 279). 

In den USA sieht Lester (1964) einen „Bereich der 
Nichtdeterminiertheit“, in dem man Löhne än-
dern kann, ohne dass dies nennenswerte Auswir-
kungen auf Beschäftigung habe. Der „Schock“ 
von Lohnerhöhungen könne Unternehmen dazu 
zwingen, ihre Managementpraktiken und ihre 
Arbeitsorganisation zu verbessern, wodurch sich 
die Beschäftigung und der Output erhöhen wür-
den.14 Lester lenkt den Blick aber auch auf Pro-
duktivitätseffekte bei unveränderter Arbeitsorga-
nisation und technischer Ausstattung. Höhere 
Löhne können die Fluktuation der Beschäftigten 

14 Card/Krueger zitieren Alan Greenspan, der auch die Schock-These vertrat. Greenspan begründete die positiven Auswirkungen einer 
niedrigen Infl ation mit der Argumentation, dass die Unternehmen gezwungen würden, effi zienter zu werden, da sie nicht mehr ihre 
Preise erhöhen könnten (New York Times vom 9. Juni 1994, S. D1 – zitiert nach Card/Krueger 1995: 18). 
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verringern, wodurch die Unternehmen nicht nur 
Rekrutierungs- und Anlernkosten sparen, son-
dern auch von den Produktivitätssteigerungen 
durch informelles Lernen profi tieren. Ökonom/
in nen aus dieser institutionalistischen Schule öff-
neten den Blick für betriebliche Handlungsmög-
lichkeiten in Folge von externen Lohnsetzungen, 
die empirisch zu untersuchen sind. 

In den folgenden Jahrzehnten ist im Main-
stream der ökonomischen Theorie der Blick auf 
diese Handlungsmöglichkeiten und auch auf die 
von Preiser (1953) angesprochenen makro-ökono-
mischen Wirkungen zunehmend verloren gegan-
gen. So schreiben Baumol/Blinder (1979) in ihrer 
Einführung in die Volkswirtschaft: „Die Wirkung 
von Mindestlöhnen liegt nicht in der Erhöhung 
des Einkommens der am geringsten qualifi zierten 
Beschäftigten, sondern in der Beschränkung ihrer 
Beschäftigungsmöglichkeiten.“ Heilbronner/Thurow 
(1987) argumentieren: „Mindestlöhne haben zwei 
Auswirkungen. Sie erhöhen die Verdienste der 
 Beschäftigten, aber sie sind auch die Ursache für 
den Arbeitsplatzverlust anderer.“ In der verkürz-
ten Lehrbuchargumentation der Neoklassik wur-
de die theoretische Offenheit des Ursprungs-Mo-
dells von Stigler zurückgenommen. Danach wird 
der Beschäftigte in einer Situation vollkommenen 
Wettbewerbs in Höhe seines individuellen Grenz-
produkts entlohnt. Falls der Lohn über den 
Gleichgewichtslohn erhöht wird, werden Be-
schäftigte mit einer unterhalb des Mindestlohnes 
liegenden Produktivität nicht mehr nachgefragt 
und die Beschäftigung sinkt (siehe Schaubild 1 in 
Ragacs 2002: 62). Dieses Modell ist allerdings 
komparativ-statisch. Reaktionen auf Lohnände-
rungen wie die Einführung neuer Technologien, 
eine Verbesserung der Arbeitsorganisation und 
der Arbeitsabläufe sowie die Weiterbildung von 
Beschäftigten  – also Maßnahmen, die die Produk-
tivität verbessern können  – bleiben in diesem 
Modell unberücksichtigt. Unternehmer und Be-
schäftigte werden als reine Anpasser an externe 
Bedingungen und nicht als aktive und möglicher-
weise innovative Akteure angesehen. Im Einzel-
nen wird unterstellt (vgl. z.B. Card/Krueger 1995; 
Ragacs 2002), dass

• die Lohnhöhe keinen Einfl uss auf die Produk-
tivität des Beschäftigten hat;

• die Unternehmen bereits alle Effi zienzpoten-
ziale ausgeschöpft und keine weiteren Anpas-
sungsmöglichkeiten mehr haben;

• Mindestlöhne keine Auswirkungen auf andere 
Märkte haben, die auf den Arbeitsmarkt zu-
rückwirken könnten (wie z.B. eine Erhöhung 
der Lohnsumme mit Rückwirkungen auf die 
Arbeitskräftenachfrage); 

• es keinerlei Friktionen auf dem Arbeitsmarkt 
wie Informationsmängel, Teilarbeitsmärkte mit 
Zugangsbarrieren oder Marktmarkt gibt;

• Unternehmen sich keine Gedanken über die 
„Fairness“ ihrer Lohnstrukturen machen müs-
sen, da Produktivität und Fluktuation nicht 
von den Lohnrelationen abhängen;

• die Produktivität einzelner Beschäftigter mess-
bar ist, somit die Gesamtproduktivität einer 
Belegschaft zerlegbar ist in eine Vielzahl unter-
scheidbarer Einzelbeiträge. 

Card/Krueger (1995: 11) merken ironisch an, dass 
unter solchen Annahmen die Arbeit der Personal-
abteilungen sehr einfach sei: Der Personalleiter 
müsse nur die Marktlöhne beobachten und dem-
entsprechend die Löhne festsetzen. 

In den letzten Jahren konnten in einer Viel-
zahl von empirischen Untersuchungen keine ne-
gativen Auswirkungen von Mindestlöhnen fest-
gestellt werden (vgl. 4.2). Da solche Ergebnisse in 
der zunehmend verengten theoretischen Debatte 
nicht vorgesehen waren, öffnete sich wieder der 
Raum für neue, nicht deterministische Erklä-
rungsversuche der Beschäftigungswirkungen von 
Mindestlöhnen. Vor allem aus folgenden theo-
retischen Erklärungsansätzen lassen sich auch posi-
tive Beschäftigungswirkungen ableiten (OECD 
1998): 
• Monopsonistische Arbeitsmarktstrukturen: Die Un-

ternehmen sind nicht wie im Modell des voll-
kommenen Wettbewerbs Preisnehmer, son-
dern verfügen über so viel Marktmacht, dass 
sie die Löhne unterhalb des Gleichgewichts-
lohns festsetzen können. Sie beeinfl ussen mit 
ihrer Nachfrage das Lohnniveau, d.h. der Lohn 
steigt, wenn sie zusätzliche Arbeitskräfte ein-
stellen. Wenn sie ihren Profi t maximieren wol-
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len, stellen sie nur solange Arbeitskräfte ein, 
wie der Grenzerlös die Grenzkosten übersteigt. 
Große regionale Unternehmen drosseln auf 
 diese Weise ihre Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten, um die Löhne niedrig zu halten. Im Ergeb-
nis liegen die gezahlten Löhne unter dem 
Gleichgewichtslohn und das Beschäftigungs-
niveau ist auch geringer als bei vollkommenem 
Wettbewerb.  Durch einen extern festgelegten 
Mindestlohn in Höhe des Gleichgewichtsloh-
nes steigt die Beschäftigung (Card/Krueger 1995: 
355ff.; OECD 1998: 43; Ragacs 2002; Rothschild 
1988: 40ff.). Die Mindestlöhne können somit 
durch eine Verringerung der Monopolrenten 
fi nanziert werden. Die Theorie des Monopsons 
ist seit 1947 bekannt. Sie hat aber keine Rolle 
gespielt, da eine solche Marktmacht eines ein-
zelnen Unternehmens für unwahrscheinlich 
gehalten wurde. In der Tat gibt es wenig reine 
Nachfragemonopole. Manning (2003) argumen-
tiert jedoch, dass man sich nicht an dem Präfi x 
„Mono“ festhalten sollte. Kein Unternehmen 
handele völlig isoliert. Man müsse jedoch auch 
an Modelle von Oligopsonen oder des „mo-
nopsonistischen Wettbewerbs“ denken. Es 
gäbe viele Friktionen im Arbeitsmarkt, die Un-
ternehmern die Möglichkeit bieten, Löhne 
festzusetzen, wie Mobilitätskosten oder Man-
gel an Transparenz über Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Hohe Marktmacht der Unterneh-
men könne die oft erstaunlichen Lohnunter-
schiede zwischen Männern und Frauen, Be-
schäftigten aus großen oder kleinen oder bei 
guten oder schlechten Unternehmen trotz 
gleicher Arbeit erklären (Manning 2003: 360). 
Erickson/Mitchell (2007) bezeichnen „monopso-
ny“ sogar als Metapher für Arbeitsmärkte ohne 
Gewerkschaften. Sie sehen die Notwendigkeit, 
dass die Rechte der Beschäftigten u.a. durch 
Mindestlöhne wieder gestärkt werden, um die 
unerwünschten Folgen wie eine zunehmende 
Lohnungleichheit zu korrigieren. Die extrems-
ten Formen monopsonistischer Arbeitsmärkte 
sind in dem großen Segment der grenzüber-
schreitenden Entsendungen und der illegalen 
Beschäftigung – also klassischen Niedriglohn-
bereichen – zu beobachten. Die Beschäftigten 

können sich nicht frei auf dem Arbeitsmarkt 
bewegen. Sie sind daher einzelnen Arbeitskräf-
teverleihern und -vermittlern völlig ausgelie-
fert, die diese Machtposition zur Senkung der 
Löhne nutzen.

• Effi zienzlohntheorie: Diese Theorie will erklären, 
warum Unternehmen die Löhne von sich aus 
über den Marktlohn erhöhen bzw. bei Arbeits-
losigkeit die Löhne nicht kürzen. Ausgangs-
punkt für ein solches Verhalten ist der Zusam-
menhang zwischen Lohnhöhe und Produktivi-
tät. Eine Lohnerhöhung fi nanziert sich damit 
selbst durch eine entsprechende Leistungsstei-
gerung. Lohnsenkungen sind hingegen kos-
tentreibend, da die Produktivität überpropor-
tional abnimmt. Die Produktivität kann mit 
der Lohnhöhe so stark variieren, weil Arbeits-
verträge unvollständige Verträge sind. Zwar 
kann man die Bezahlung und die Arbeitszeit 
eindeutig festlegen. Die eigentliche Arbeits-
leistung wird jedoch erst im Arbeitsprozess 
 abgerufen und ist nicht zuletzt von der Moti-
vation der Beschäftigten und der Kontrollfä-
higkeit der Unternehmer abhängig. Für den 
Zusammenhang zwischen Produktivität und 
Lohnhöhe werden mehrere Gründe angeführt. 
Wenn die Löhne zu gering sind, werden Be-
schäftigte ihre Leistung zurückhalten. Eine 
Kündigung hat bei niedrigen Löhnen kaum 
abschreckende Wirkungen. Ein höherer Lohn 
steigert nicht nur die Motivation, sondern ver-
ringert auch die Fluktuation. Damit lohnen 
sich auch Humankapitalinvestitionen für das 
Unternehmen, die die Produktivität steigern. 
Höhere Löhne erweitern darüber hinaus den 
Kreis der verfügbaren Bewerber/innen, so dass 
die Unternehmen bessere Chancen haben, ge-
eignete Beschäftigte für ihre Arbeitsplätze aus-
zuwählen. Schließlich vermindern sich bei ho-
her Eigenmotivation die Kontrollkosten des 
Unternehmens. Die Effi zienzlohntheorie wur-
de vor allem dazu genutzt, Arbeitslosigkeit auf-
grund von Lohnrigiditäten nach unten zu er-
klären (Windisch 1998). Die These ist, dass die 
Unternehmen aufgrund der höheren Leistung 
Löhne über dem markträumenden Lohn zah-
len. In einer komparativ-statischen Betrach-
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tung führt dies zu Arbeitslosigkeit. In einer dy-
namischen Betrachtung kann sich aufgrund 
der höheren Leistungsbereitschaft der Beschäf-
tigten und auch der Humankapitalinvesti-
tionen der Unternehmen jedoch die Nachfrage 
nach Arbeitskräften erhöhen, so dass die Be-
schäftigungseffekte positiv sind (Bartsch 2009: 
22–23). Höhere Löhne können auch die Effi zi-
enz steigern, indem sie die Fluktuation verrin-
gern und betriebliches Anlernen sowie die Ko-
operation in Teamarbeit fördern. Der Aspekt 
der Teamarbeit wird in der Mindestlohnde-
batte zu Unrecht weitgehend ausgeblendet. In 
den vernetzten modernen Unternehmen ist 
das Produktionsergebnis weitgehend ein Pro-
dukt gemeinsamer Arbeit. Der in der Volks-
wirtschaftstheorie unterstellte Fall abgrenz-
barer Einzelproduktivitäten ist eher die Aus-
nahme.

• Keynesianische Theorien: In keynesianischen 
Theorien wird der Doppelcharakter der Löhne 
berücksichtigt, die zugleich sowohl betrieb-
liche Kosten als auch gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage darstellen. Von einer Erhöhung der 
Reallöhne im unteren Einkommensbereich 
werden erhebliche Nachfrageeffekte erwartet, 
da die betroffenen Einkommensgruppen das 
zusätzliche Einkommen weitgehend verbrau-
chen werden. Die Arbeitsnachfrage ist weitge-
hend abhängig von der Güternachfrage. Eine 
durch die Erhöhung geringer Löhne ausgelöste 
gestiegene Güternachfrage wird die Nachfrage 
und somit auch die Beschäftigung erhöhen 
(Bartsch 2009: 23ff.).

• Wachstumstheorien: Mit einer dynamischen In-
terpretation der Effi zienzlohntheorien sind wir 
bereits in der Nähe von Wachstumstheorien 
angelangt. Ausgangspunkt ist der vielfach 
nachgewiesene Zusammenhang von wirt-
schaftlichem Wachstum und Investitionen in 
Humankapital. Die Kernannahme ist, dass ein 
Mindestlohn die Anreize für Unternehmen er-
höht, in Humankapital zu investieren. In wei-
teren Mehrgenerationen-Modellen werden zu-
sätzlich die Investitionen von Eltern in die 
Ausbildung der Kinder thematisiert, die mit 
höherem Lohn steigen. Cahuc/Michel (1996) 

zeigen, dass eine Absenkung des Mindest-
lohnes aus diesem Grund sogar das wirtschaft-
liche Wachstum verringern kann. In mehreren 
Studien konnte gezeigt werden, dass Mindest-
löhne den Bestand an Humankapitalinvesti-
tionen erhöhen können, indem sie Unterneh-
men zu solchen Investitionen veranlassen (z.B. 
Acemoglu/Pischke 1999). 

Die meisten theoretischen Arbeiten zu Beschäfti-
gungswirkungen von Mindestlöhnen unterstell-
ten ausschließlich Veränderungen der Lohnhöhe 
und modellierten deren mögliche Auswirkungen 
auf Beschäftigung unter Abstraktion von Raum, 
Zeit und höchst unterschiedlichen institutio-
nellen Umgebungen. Aus der neueren institutio-
nellen Ökonomie (Bosch/Lehn dorff/Rubery 2009) 
wissen wir aber u.a., dass die gleiche Intervention 
in den Arbeitsmarkt in einem Land negative und 
in einem anderen neutrale oder sogar positive 
Auswirkungen auf Beschäftigung haben kann – je 
nachdem, ob durch institutionelle Komplemen-
taritäten mögliche negative Effekte vermieden 
oder verstärkt werden. Auch Zeit spielt eine große 
Rolle, da kompensierende und proaktive Maß-
nahmen, wie die Weiterbildung von Beschäf-
tigten oder die Reorganisation eines Unterneh-
mens, einen organisatorischen Vorlauf haben. 
Man könnte also vermuten, dass ein Mindestlohn 
in gleicher Höhe völlig unterschiedliche Wir-
kungen hat, je nachdem, ob er überfallartig ein-
geführt oder frühzeitig angekündigt wird oder ob 
er auf ein innovationsfreudiges bzw. innova-
tionsfeindliches Umfeld trifft. Die OECD verweist 
daher bei der Bewertung ganz unterschiedlicher 
Arbeitsmarktinterventionen und -regulierungen 
in ihrem jährlich erscheinenden Employment Out-
look zunehmend auf die Bedeutung institutio-
neller Komplementaritäten. Ein bekanntes Bei-
spiel ist die positive Bewertung der großzügigen 
dänischen Arbeitslosenunterstützung, die trotz 
einer Lohnersatzrate von 90% wegen ihrer engen 
Verknüpfung mit Aktivierungsstrategien nicht zu 
der in vielen Lehrbüchern vorausgesagten Erhö-
hung der Langzeitarbeitslosigkeit führt. 

Die Darstellung alternativer theoretischer 
Positionen und Argumente ließe sich noch wei-
terführen – vor allem, wenn man makroökono-
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mische Wachstumstheorien sowie die Rolle un-
terschiedlicher Institutionen einbezöge. Auf der 
Basis dieser knappen Erörterung können wir aber 
– ähnlich wie die OECD (1998) – Folgendes fest-
halten: 
• Theoretisch lässt sich kein strikter Zusammen-

hang zwischen Mindestlöhnen und Beschäfti-
gung ableiten. Die Einführung von Mindest-
löhnen kann je nach Marktkonstellationen, 
institutionellem Umfeld und Reaktionen der 
Akteure positive oder negative Auswirkungen 
haben. 

• Offensichtlich gibt es Spielräume für die Fest-
setzung von Mindestlöhnen, so dass negative 
Beschäftigungseffekte erst bei Überschreitung 
eines bestimmten Niveaus erfolgen, während 
unterhalb dieses Niveaus Mindestlöhne be-
schäftigungspolitisch neutral sind oder sogar 
positive Effekte aufweisen.

• Die Beschäftigungseffekte hängen von Reak-
tionen der Akteure ab. In einem hochinnova-
tiven Umfeld, in dem ein Mindestlohn die Un-
ternehmen, die Beschäftigten und auch den 
Staat zu Innovationen veranlasst, sind die Wir-
kungen eher positiv als in einer nicht inno-
vativen Umgebung.

• Um zeitlichen Spielraum für Verbesserungen 
der Arbeitsorganisation, Weiterbildung und 
technologische Innovationen zu schaffen, 
muss die Einführung oder Erhöhung eines 
Mindestlohnes frühzeitig angekündigt wer-
den. 

• Bei einem großen Arbeitskräfteangebot kann 
ein Mindestlohn zu einer Substitution geringer 
Qualifi zierter durch höher Qualifi zierte führen. 
Dieser Effekt kann jedoch durch gezielte Quali-
fi zierungsanstrengungen für gering Qualifi -
zierte neutralisiert werden. 

Diese ersten Schlussfolgerungen können zu einer 
Entkrampfung der stark polarisierten Diskussion 
zu Mindestlöhnen beitragen. Offensichtlich ist 
das „Wie“ bei der Einführung von Mindestlöh-

nen – also die Höhe und der Einführungsprozess 
– wichtiger als das „Ob“. Welches Niveau und 
 welche Implementationsbedingungen notwen-
dig sind, um negative Beschäftigungseffekte zu 
vermeiden, lässt sich nur empirisch feststellen. 

4.2 Die neuere empirische Forschung zu   
 Mindestlöhnen

Zunächst einmal ist es notwendig, genauer zu be-
stimmen, was unter empirischen Untersuchungen 
zu den Beschäftigungseffekten von Mindestlöh-
nen zu verstehen ist. Bei empirischer Forschung 
geht es immer um die Untersuchung der Auswir-
kungen eines bereits eingeführten Mindestlohnes. 
Diese eigentlich triviale Aussage ist jedoch nicht 
selbstverständlich. Bachmann u.a. (2008) zählen 
auch Simulationsrechnungen zu empirischen 
Untersuchungen.15 Alle in die Zukunft gerichte-
ten Schätzungen und Prognosen, wie methodisch 
anspruchsvoll sie auch sein mögen, bleiben je-
doch Modellrechnungen und sind nicht der  harte 
empirische Test unterschiedlicher aus der Theorie 
abgeleiteter Hypothesen. Vor allem aber können 
die Ergebnisse solcher Schätzungen immer von 
ihren Autor/innen durch die Auswahl ihrer An-
nahmen gestaltet werden. 

Ragnitz/Thum (2007) legen ihrer Berechnung 
eine negative Elastizität von 0,75 zugrunde. Dies 
bedeutet, dass eine Erhöhung des Lohnes um 1% 
zu einer Verringerung der Beschäftigung von 
0,75% führt. Unter dieser Annahme führt ein 
Mindestlohn in Höhe von 7,50 € zu einem Ver-
lust von 1,1 Millionen Beschäftigungsverhältnis-
sen. Bachmann u.a. (2008) kommen in ihren 
 Modellrechnungen sogar zu einem Verlust von 
1,22 Millionen Arbeitsplätzen bei Einführung 
eines Mindestlohnes von 7,50 €. Zwei Studien 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) rechnen mit negativen Beschäftigungsef-
fekten von 141.000 bzw. 291.000 Personen (Mül-

15 „Die traditionelle empirische (Hervorhebung durch die Autor/innen) Vorgehensweise zur Ermittlung kausaler Effekte einer arbeitsmarkt-
politischen Maßnahme – wie der Setzung von Lohnunterschieden – besteht darin, mittels Nachfragegleichungen die technisch-orga-
nisatorischen Produktionsbeziehungen zwischen Einsatzmengen der entsprechenden Produktionsfaktoren zu schätzen.“ (Bachmann 
u.a. 2008: 15)
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ler 2009; Müller/Steiner 2008). Überaschend ist 
die hohe Streubreite der Berechnungen. Der 
höchste Wert liegt fast neunmal höher als der 
niedrigste. Hüther (2008) vom Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) sieht ohne tiefere Begrün-
dung 4 Millionen Arbeitsplätze gefährdet. Wenn 
man diese Prognose miteinbezieht, steigt die 
Spannbreite auf eine Relation von eins zu acht-
undzwanzig.

Die Modelle von Ragnitz/Thum (2007) sowie 
von Bachmann u.a. (2008) beinhalten nicht nur 
mit hohen negativen Elastizitäten, die in den em-
pirischen Untersuchungen zu Mindestlöhnen 
selbst für gering Qualifi zierte oder Teenager nicht 
gefunden wurden. Hier liegen die Werte meistens 
bei 0,2 (Neumark/Wascher 2007a). Vielmehr wer-
den auch Nachfragewirkungen erhöhter Mindest-
löhne ausgeblendet. Unter Berücksichtigung der 
Nachfragewirkungen sowie realistischer Elas ti zi-
täten kommt Bartsch (2007) sogar zu positiven 
langfristigen Beschäftigungswirkungen von rund 
100.000 Personen. Wir halten diese Berech-
nungen für deutlich realitätsnäher. Ein „Beweis“ 
für positive Effekte sind sie jedoch auch nicht. 
 Einen solchen Beweis kann letztlich nur echte 
Empirie liefern. 

Dazu schrieben Burkhauser/Finegan (1993: 
123), dass 40 Jahre empirische Forschung keinen 
Zweifel daran lassen, dass Mindestlöhne die Be-
schäftigung reduzieren. Diese Auffassung ist zwar 
auch heute noch weit verbreitet, kann aber durch 
eine Vielzahl neuerer Studien als widerlegt gelten. 
Card/Krueger (1994 und 1995) haben mit ihren 
Untersuchungen den Grundstein für eine dif-
ferenzierte Sicht gelegt. Diese beiden Autoren 
 untersuchten die Entwicklung der Beschäftigung 

in der Fast-Food-Branche in den benachbarten 
US-Bundesstaaten New Jersey und Pennsylvania 
nach der deutlichen Erhöhung des Mindestlohnes 
in New Jersey.16 Fast Food-Restaurants gelten als 
der Prototyp von lohnintensiven Branchen mit 
hohem Preiswettbewerb und leicht austausch-
baren Arbeitskräften, die sehr elastisch auf Lohn-
erhöhungen reagieren. In diese „quasi-experi-
mentelle“ Untersuchung wurden 331 Fast-Food-
Restaurants in New Jersey und 79 in Pennsylvania 
einbezogen. Der Vergleich zeigte, dass die Be-
schäftigung in New Jersey trotz der Erhöhung des 
Mindestlohnes nicht zurückging, sondern sogar 
etwas stärker anstieg als in Pennsylvania.17

Nun kann man mit Recht fragen, ob die glei-
chen Wirkungen der Anhebung eines relativ 
niedrigen Mindestlohnes in einem US-amerika-
nischen Staat auch in US-Staaten mit höheren 
Mindestlöhnen zu beobachten sind. Card/Krueger 
(1995) haben dies nicht nur selbst in mehreren 
Untersuchungen18 bestätigen können, sondern 
auch eine neue Welle „quasi-experimenteller“ 
Forschungen in den USA, vor allem im Institute 
for Labour and Employment in Berkeley, angeregt. 

Dube/Lester/Reich (2008) vergleichen Beschäf-
tigungs- und Lohndaten in 318 anein ander gren-
zenden Paaren von counties, die jeweils zu einem 
anderen Bundesstaat gehören. Sie unterscheiden 
weiter zwischen Paaren, in denen nur der natio-
nale Mindestlohn galt, es also keine Lohnunter-
schiede gab, und zwischen Vergleichspaaren mit 
unterschiedlichen Mindestlöhnen.19 Die Unter-
schiede im Mindestlohn zwischen diesen Ver-
gleichspaaren lagen zwischen 1990 und 2006 
zwischen 7 und 20%, wobei die Unterschiede in 
den letzten Jahren gewachsen sind. Die anderen 

16 1992 erhöhte New Jersey den Mindestlohn um fast 20% auf 5,05 $, während im benachbarten Pennsylvania der Mindestlohn bei 4,25 $ 
konstant blieb.

17 Diese überraschenden Ergebnisse lösten in der Arbeitsmarktforschung eine heftige Debatte aus. Von der Fast-Food-Industrie wurde eine 
Gegenstudie in Auftrag gegeben. Neumark/Wascher (1995) z.B. kamen mit einem kleineren Sample zu dem Ergebnis, dass die Beschäfti-
gungseffekte negativ gewesen seien. In einer einzigartigen Pressekampagne wurde die Seriosität der Arbeiten von Card/Krueger in Frage 
gestellt. Die Autoren reagierten und stellten ihre Daten zur Überprüfung ins Internet (Card/Krueger 2000), während die Stichprobenge-
staltung von Neumark/Wascher (1995) unklar blieb. Diese Autoren sahen sich zur Rettung ihres Rufes veranlasst und ergänzten ihre 
Stichprobe (Neumann/Wascher 2000). Im Endeffekt wichen ihre Ergebnisse nicht wesentlich von denen ab, die Card/Krueger ermittelt 
hatten (Schmitt 1996).

18 Sie untersuchten etwa die Auswirkungen der Erhöhung des nationalen Mindestlohnes auf die Beschäftigung in Bundesstaaten mit nied-
rigen und solchen mit höheren Löhnen. In Bundesstaaten mit niedrigen Löhnen war der relative Lohnanstieg größer als in den Hoch-
lohnstaaten. Tatsächlich sind die Löhne im unteren Bereich gestiegen, ohne dass dies jedoch die Beschäftigung verringerte.

19 Die amerikanischen Bundesstaaten können für ihren Staat den nationalen Mindestlohn über das nationale Mindestniveau anheben. 
Auch Städte und Gemeinden haben diese Möglichkeit.
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1.380 counties, die nicht zu den Vergleichsgrup-
pen gehörten, wurden als Kontrollgruppe beibe-
halten. Die Studie zeigt, dass höhere Mindestlöh-
ne in einem Vergleichspaar die tatsächlichen Ver-
dienste der Beschäftigten in der Gastronomie, 
aber auch in anderen typischen Niedriglohnbran-
chen deutlich erhöhen, ohne dass es zu negativen 
Beschäftigungseffekten kommt. 

Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu frü-
heren Arbeiten von Neumark/Wascher (1992 und 
2007b), die negative Beschäftigungseffekte fest-
stellten. Dube/Lester/Reich (2008) sehen den Un-
terschied in der „nicht beobachteten Heterogeni-
tät“. Damit ist gemeint, dass bei nationalen 
 Vergleichen der Beschäftigungsentwicklung in 
einzelnen Staaten ganz andere Faktoren die Be-
schäftigungsentwicklung bestimmen als die Min-
destlöhne. So kann die Entwicklung des Touris-
mus den Südstaaten und die Krise des verarbei-
tenden Gewerbes den Staaten im so genannten 
„rust-belt“ negative Beschäftigungswirkungen be-
scheren, die nichts mit Mindestlöhnen zu tun 
haben. Bei benachbarten Vergleichspaaren von 
counties aus unterschiedlichen Staaten, also klei-
nen räumlichen Einheiten, sind diese Unter-
schiede erheblich verringert. Wenn Dube/Lester/
Reich ihre Kontrollpaare aufgeben und zu den 
groben Vergleichen der Vergangenheit zurück-
kehren, kommen sie hingegen zu negativen Be-
schäftigungswirkungen. Dies zeigt, wie anfällig 
die empirische Forschung zu Mindestlöhnen für 
unterschiedliche methodische Spezifi kationen ist. 

Bislang haben wir nur über Untersuchungen 
zu den einzelstaatlichen Mindestlöhnen in den 
USA berichtet, die im Vergleich zu den westeuro-
päischen Mindestlöhnen auf einem relativ nied-
rigen Niveau liegen. Viele amerikanische Städte 
haben aber inzwischen deutlich höhere Mindest-
löhne für ihren Geltungsbereich festgelegt.20 Die-
se so genannten „living wages“ orientieren sich an 
den Lebenshaltungskosten, die in den Großstäd-
ten deutlich über dem Durchschnittsniveau lie-
gen (Reich 2003: 2005). So wurde der Mindest-
lohn in San Francisco 2004 auf 8,50 $ und 2007 

auf 9,14 $ und 2009 auf 9,79 $ angehoben. Auf-
tragnehmer der Stadt müssen 2009 sogar einen 
Mindestlohn von 11,54 $ zahlen. 

Dube/Naidu/Reich (2007) untersuchten die 
Wirkungen der Anhebung der living wages in den 
Jahren 2004 und 2007. Sie bildeten wieder Ver-
gleichspaare in San Francisco und Umgebung, 
analysierten aber diesmal nicht nur die Wir-
kungen auf die Beschäftigung im Gastronomie-
bereich, sondern auch auf Arbeitszeit, Kranken-
versicherung, Preise, Betriebszugehörigkeit und 
Trinkgelder. Zudem wurden die Touristenbereiche 
in San Francisco mit der Entwicklung in anderen 
Stadtteilen verglichen, um eventuelle Sonder-
effekte aufzuspüren. Die living wages erhöhten 
die Löhne im unteren Bereich deutlich, selbst in 
den chinesischen Restaurants, die als kritischer 
Fall galten. Der Anteil der Beschäftigten, die we-
niger als 8,50 $ erhielten, verminderte sich von 
50% auf 5%. Es wurden weder höhere Raten von 
Betriebsschließungen noch Beschäftigungsabbau 
festgestellt. Vor allem in den Fast-Food-Restau-
rants erhöhten sich der Anteil der Vollzeitbe-
schäftigten und die Betriebszugehörigkeit und 
die Preise wurden leicht angehoben. Die Qualität 
der Beschäftigung glich sich der in Bedienungs-
restaurants an. Es gab keine Anzeichen, dass zum 
Ausgleich der Lohn erhöhungen die Zahlungen 
für Krankenversicherung verringert wurden. 

Die Hinweise, dass eine Anhebung der un-
teren Löhne die Geschäftsmodelle von Unterneh-
men nachhaltig verändern kann, sind noch kla-
rer in der Flughafenstudie von Reich/Hall/Jacobs 
(2003) zu erkennen. Nach der Deregulierung der 
Flugindustrie 1978 hatten alle Fluggesellschaften 
viele Tätigkeiten zur Verringerung der Löhne aus-
gelagert, so dass ein großer Niedriglohnsektor 
entstanden ist. Etwa ein Drittel der 30.000 Be-
schäftigten in 140 Unternehmen verdiente we-
niger als 10 $ pro Stunde. Die Flughafenkommis-
sion in San Francisco beschloss 2001 ein Quali-
tätsprogramm, das einen Mindestlohn von 10 $ 
ohne Sozialleistungen und 11,25 $ mit Sozialleis-
tungen und zudem ein Anrecht auf 40 Stunden 

20 2003 waren es fast 100 US-amerikanische Städte und Gemeinden (Reich 2003: 199).
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Qualifi zierung vorsah. 9.700 Beschäftigte erhiel-
ten eine Lohnerhöhung, darunter 5.400, die zu-
vor weniger als 10 $ pro Stunde bekommen hat-
ten. Die Einstiegslöhne für einfache Tätigkeiten 
wurden um 33% angehoben. Alle Beschäftigten 
sind nun krankenversichert. Die Löhne von wei-
teren 2.550 Beschäftigten, die nicht direkt unter 
das Programm fi elen, aber am Flughafen tätig 
 waren, wurden ebenfalls erhöht. Die direkten 
 Kosten des Programms lagen bei 42,7 Millionen $ 
pro Jahr. Diese Kosten wurden teilweise wieder 
direkt eingespielt durch die Verringerung der 
Fluktuation. Diese fi el um 30% in allen Unter-
nehmen und um 60% in den Unternehmen, die 
die Löhne um mehr als 10% erhöhten. Der größte 
Rückgang der Fluktuation von 94,7% im April 
2000 auf 18,7% im September 2001 war beim 
Personal der Sicherheitskontrollen zu verzeich-
nen. Allein hierdurch wurden 6,6 Millionen $ pro 
Jahr eingespart. Die Unternehmen berichten wei-
terhin, dass die Qualität der Arbeit gestiegen ist 
und sich Fehlzeiten sowie Beschwerdeeingaben 
(grievances) der Beschäftigten und Disziplinar-
maßnahmen ge gen  über Beschäftigten verringert 
hätten.

In einer Übersicht über die Mindestlohnfor-
schung wies die OECD (1998: 47f.) auf – allerdings 
geringe – Beschäftigungsrisiken für Jugendliche 
hin. So sei z.B. in Frankreich die Beschäftigungs-
quote von Teenagern zwischen 1975 und 1996 
um 18,5% gesunken. Davon waren aber nur 0,3% 
auf die Erhöhung des Mindestlohnes, der Rest auf 
andere Faktoren wie den Ausbau des Bildungs-
systems zurückzuführen. Untersuchungen zu den 
Wirkungen des Mindestlohnes in Frankreich auf 
die Beschäftigung Jugendlicher kommen zu un-
terschiedlichen Ergebnissen, die von leicht posi-
tiven bis zu leicht negativen Beschäftigungseffek-
ten reichen (Sturn 2008). Auch in den USA zeigten 
eine Reihe von Untersuchungen negative Beschäf-
tigungseffekte von Mindestlöhnen für Teenager. 
Offensichtlich hängen die Ergebnisse in beiden 
Ländern sehr stark von den methodischen Spezi-
fi kationen ab. 

Allegretto/Dube/Reich (2008) gingen in der 
Kontrolle der unbeobachteten räumlichen Hete-
rogenität noch einen Schritt über Dube/Lester/
Reich (2008) hinaus. Sie verglichen die Beschäfti-

gungsentwicklung von Teenagern in Vergleichs-
paaren von counties aus unterschiedlichen Staa-
ten, die vom Bureau of Labor Statistics als Pend-
lerregionen identifi ziert wurden. Sie gelangen 
dadurch zu einem Vergleich der Beschäftigungs-
entwicklung in lokalen Arbeitsmärkten, die durch 
Pendlerströme ökonomisch unmittelbar mitei-
nander verbunden sind. Die Autoren zeigen, dass 
höhere Mindestlöhne die Beschäftigung von Tee-
nagern nicht negativ beeinfl ussen. Sie fi nden 
 sogar positive Effekte, die allerdings statistisch 
nicht signifi kant sind. Sobald sie diesen detail-
lierten Vergleich aufgeben und counties in den 
USA mit unterschiedlichen Mindestlöhnen mit-
einander vergleichen, werden die traditionellen 
negativen Effekte reproduziert. Selbst diese liegen 
jedoch mit rund 0,15 noch weit unter den ne-
gativen Elastizitäten, mit denen Bachmann u.a. 
(2008) und Ragnitz/Thum (2007) rechnen. 

Die Low Pay Commission in Großbritannien 
hat ebenfalls mehrere Studien zu den Beschäf-
tigungswirkungen des dortigen Mindestlohns in 
Auftrag gegeben. Sie sind alle zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass der Mindestlohn zwar die Ren-
tabilität leicht reduziert, aber keine negativen Be-
schäftigungswirkungen hat (Machin/Manning/
Rahman 2003; Metcalf 2007). Draca/Machin/van 
Reenen (2006) sehen darin einen Beleg für mono-
psonistische Arbeitsmarktstrukturen, in denen 
Unternehmen ja durch nicht marktgerechte Löh-
ne Extraprofi te erzielen können. Andere Studien 
der Low Pay Commission zeigen, dass durch den 
Mindestlohn im Niedriglohnbereich die Fluk-
tuation zurückgeht und die Unternehmen ihre 
Arbeitsorganisation verbessern (vgl. hierzu im 
Überblick Bosch/Weinkopf 2006).

Die bislang einzige empirische Studie zu 
Mindestlöhnen in Deutschland wurde von König/
Möller (2007) vorgelegt. Sie untersuchen den Ein-
fl uss des Mindestlohnes in der Bauwirtschaft 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz. In ih-
rem „quasi-experimen tellen“ Ansatz vergleichen 
sie die Beschäftigungsentwicklung von Arbeit-
nehmern mit Mindestlohn und einer Vergleichs-
gruppe mit einem leicht höheren Verdienst. Sie 
kommen zu leicht positiven (allerdings nicht 
oder nur schwach signifi kanten) Effekten für 
Westdeutschland und zu negativen Effekten in 



Friedrich-Ebert-Stiftung
WISO

Diskurs

Quelle: OECD 2008b

Abbildung 5: 

Beschäftigungsquoten insgesamt und mit einer Qualifi kation unterhalb der Sekundarstufe II, in %
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Ostdeutschland. Das Studiendesign ist über-
zeugend. Das eigentliche Problem der Studie liegt 
in der Datenlage. Ein Teil der Beschäftigten, die 
den Mindestlohn erhalten, sind ausländische 
Werkvertragsnehmer, die in den deutschen Lohn- 
und Gehaltsstatistiken nicht auftauchen. Verla-
gerungen zwischen heimischen Arbeitskräften 
und Werkvertragsnehmern können damit nicht 
erfasst werden. Zudem ist nicht klar, ob der Min-
destlohn für Werkvertragsnehmer wirklich ge-
zahlt wird. Die Verstöße in diesem „grauen Markt“ 
sind beachtlich (Bosch/Worth mann 2006). Umso 
überraschender sind die positiven Effekte in Ost-
deutschland und die nur leicht negativen Effekte 
in Westdeutschland. 

Die institutionellen Komplementaritäten, die 
negative Wirkungen von Mindestlöhnen kom-
pensieren können, stehen im Vordergrund eines 

Sechs-Ländervergleichs (Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Niederlande und die 
USA) (Bosch 2009; Gautié/Schmitt 2009). Von 
diesen sechs Ländern hat Dänemark mit einem 
tarifl ich vereinbarten Mindestlohn von 13,80 € 

(12 € plus 1,80 € Urlaubsgeld) die weit aus höchs  te 
Mindestschwelle und mit Frankreich den niedrigs-
ten Anteil an gering Bezahlten (vgl. Abbildung 1). 
Der Mindestlohn in Dänemark wird zudem noch 
durch eine Lohnersatzrate von 90% bei Arbeits-
losigkeit stabilisiert. Nach den neoklassischen 
 Arbeitsmarktmodellen müsste dies zu hoher Ar-
beitslosigkeit vor allem bei gering Qualifi zierten 
führen. Dänemark hat jedoch trotz seines hohen 
Mindestlohnes nicht nur die höchste Beschäfti-
gungsquote aller Vergleichsländer, sondern auch 
die zweit höchste Beschäftigungsquote der gering 
Qualifi zierten im Ländervergleich (Abbildung 5). 

36
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Aufgrund des guten Bildungssystems ist zudem 
die Gruppe der gering Qualifi zierten kleiner als in 
den anderen Ländern. Eine Ursache für die hohe 
Beschäftigungsquote der gering Qualifi zierten in 
Dänemark sind höhere Investitionen in die Wei-
terbildung (Tabelle 11). Auch Frankreich gelingt 
es, mit Hilfe seines nationalen Weiterbildungs-
fonds höhere Investitionen in die betriebliche 
Weiterbildung gering Qualifi zierter anzuregen als 
die anderen Länder mit höheren Niedriglohnan-
teilen.   

4.3 Schlussfolgerungen

Aus der Literatur zu den Beschäftigungswirkungen 
von Mindestlöhnen aus den letzten Jahren kann 
man folgende Schlussfolgerungen ziehen:
• Durch Mindestlöhne verringert sich die Ein-

kommensungleichheit – insbesondere, je nä-
her die Mindestlöhne am Medianlohn liegen. 
Es werden zudem die Einkommensdifferenzen 
zwischen demographischen Gruppen, insbe-
sondere zwischen Männern und Frauen, aber 
auch zwischen Jüngeren und Älteren vermin-
dert. Schließlich erhöhen sich oft auch die 
Löhne der Gruppen oberhalb des Mindest-
lohnes, weil diese zur Wiederherstellung von 

Lohndifferenzen nach Einführung eines Min-
destlohnes teilweise angehoben werden. Min-
destlöhne verringern zudem die Armutsquote 
– allerdings nur in einem begrenzten Maße, da 
viele arme Haushalte kein Einkommen aus Er-
werbsarbeit haben und Beschäftigte mit Min-
destlöhnen oft auch in Haushalten mit einem 
höher Verdienenden leben. 

• Durch verbesserte ökonometrische Analyseme-
thoden konnten Konjunktureffekte neutrali-
siert (Ragacs 2003) und der Einfl uss unbeo-
bachteter regionaler Heterogenität von Ver-
gleichsgruppen verringert werden. Die neueren 
Untersuchungen zeigen übereinstimmend neu-
trale oder sogar leicht positive Beschäftigungs-
effekte bei Erwachsenen. Selbst die negativen 
Auswirkungen auf Teenager und Jugendliche, 
die in früheren Untersuchungen erkennbar 
waren, sind nicht mehr generell nachweisbar.

• Die neuere Forschung zeigt, dass nicht nur sehr 
niedrige Mindestlöhne, wie die Mindestlöhne 
in vielen US-Staaten beschäftigungsneutral 
sind, sondern auch die Mindestlöhne in west-
europäischen Staaten, die von mehr als 8 € bis 
13,80 € (Dänemark) reichen, oder die living 
wages in US-amerikanischen Städten, die in 
Kaufkraft gemessen bei 10 € und mehr liegen. 
Es ist somit nicht mehr möglich, die Forschungs-

Tabelle 11: 

Anzahl der zu erwartenden Weiterbildungsstunden für 25- bis 65-Jährige in nicht formaler 

Weiterbildung nach Bildungsniveau 2003 (pro Kopf im Lebensverlauf)  

Land

Unterhalb 

Sekundarstufe II Sekundarstufe II Tertiär

Dänemark 719 836 1.230

Deutschland 130 390 650

Frankreich 450 692 1.061

Niederlande 216 308 322

Großbritannien 103 297 480

USA – 374 746

Quelle: OECD 2008a, Table C5.1a
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ergebnisse wegen der geringen Höhe der unter-
suchten Mindestlöhne als für Deutschland ir-
relevant zu qualifi zieren.

• Es gibt starke Hinweise auf monopsonistische 
Arbeitsmarktstrukturen in Niedriglohnberei-
chen. Durch Mindestlöhne können Extrapro-
fi te abgebaut und marktgerechte Löhne gesi-
chert werden.

• Mindestlöhne können zu leichten Preiserhö-
hungen führen, ohne dass die Beschäftigung 
leidet. Offensichtlich gibt es auch bei den 
 Preisen „Zonen der Nichtdeterminiertheit“, in 
denen die Nachfrage nicht sofort auf Preise re-
agiert.

• Mindestlöhne können die Geschäftsmodelle 
von Unternehmen nachhaltig beeinfl ussen. 
Sie können dazu beitragen, die im Niedrig-
lohnbereich oft sehr hohe Fluktuation so weit 
zu verringern, dass sich für Unternehmen In-
vestitionen in Weiterbildung und auch eine 
Erweiterung der Arbeitsinhalte wieder lohnen. 
Gleichzeitig verringern sich die Aufwendungen 
für die Kontrolle der Beschäftigten, die besser 
motiviert sind und eigenständiger arbeiten.

• Durch Mindestlöhne kann sich die Zahl der 
 offenen Stellen verringern, da die Betriebsbin-
dung der gering Bezahlten steigt (Dube/Naidu/
Reich 2007: 525). Dies ist aber nicht Ausdruck 
geringerer Arbeitsmarktdynamik, sondern Aus-
druck höherer Beschäftigungsqualität.

• Es gibt deutliche Hinweise, dass das „Wie“ der 
Einführung von Mindestlöhnen starke Auswir-
kungen auf die Beschäftigungseffekte hat. Eine 
frühzeitige Ankündigung von Mindestlöhnen 
bzw. ihrer Erhöhung, ein längerer Anpassungs-
zeitraum für Klein- und Mittelbetriebe sowie 
eine Verknüpfung mit Weiterbildung und In-
novation ermöglichen höhere beschäftigungs-
freundliche Mindestlöhne als ohne solche 
fl ankierenden Maßnahmen.

• Länder mit einem institutionellen Umfeld, das 
Weiterbildung, Modernisierung der Arbeitsor-
ganisation und Innovation unterstützt, kön-
nen sich höhere Mindestlöhne „leisten“ als 
Länder ohne solche positiven Rückkoppelun-
gen. Das in Deutschland häufi g verwendete 
Argument, die britischen und US-amerikani-

schen Forschungsergebnisse kämen vor allem 
wegen des niedrigen Regulierungsniveaus der 
dortigen Arbeitsmärkte nicht zu negativen Be-
schäftigungseffekten, konnte nicht bestätigt 
werden. Es spricht hingegen vieles dafür, dass 
Mindestlöhne in deregulierten Arbeitsmärkten 
wegen unzureichender institutioneller Unter-
stützung niedriger als in Arbeitsmärkten mit 
pro-aktiven Regulierungen sind. 

Bachmann u.a. (2008) argumentierten, dass man 
aus einer hohen internen Validität der Untersu-
chungen zu Beschäftigungswirkungen von Min-
destlöhnen nicht auf eine ebenso hohe externe 
Validität, die sie in der Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse auf andere Situationen sehen, schließen 
kann. Es wird übersehen, dass es eine solche ex-
terne Validität in den Sozialwissenschaften nicht 
geben kann. Dazu sind die Höhe der Mindestlöh-
ne sowie das jeweilige wirtschaftliche und soziale 
Umfeld viel zu unterschiedlich. Die Einführung 
oder Erhöhung eines Mindestlohnes ist also im-
mer eine „Reise in unbekannte Gewässer“ (Low 
Pay Commission 1998: 29), die sorgfältig evalu-
iert werden muss. 

Eine Schwäche der bisherigen Forschung zu 
Mindestlöhnen ist der Mangel an Implementa-
tionsanalysen, die das „Wie“ der Erhöhung oder 
Einführung von Mindestlöhnen zum Gegenstand 
haben. So bleibt ungeklärt, ob unterschiedliche 
Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen in 
verschiedenen Ländern von der jeweiligen Höhe, 
der Zeit zwischen Ankündigung und Umsetzung 
oder den unterschiedlichen Qualifi zierungssyste-
men und Innovationspolitiken abhängen. Selbst 
wenn man einen negativen Beschäftigungseffekt 
in einem Fall festgestellt, ist dies kein Beweis, dass 
Mindestlöhne „an sich“ der Beschäftigung scha-
den. Unter Umständen hätte man negative Aus-
wirkungen durch eine andere Höhe des Mindest-
lohnes und andere Umsetzungsbedingungen ver-
meiden können. Natürlich gilt diese Aussage 
ebenso umgekehrt: Aus einem positiven Effekt in 
einem Fall kann man nicht schließen, dass Min-
destlöhne „an sich“ der Beschäftigung nutzen. 
Auch dies hängt wiederum von der Festsetzung 
der Höhe mit Augenmaß und fördernden Begleit-
bedingungen ab. 
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Ausgehend von einem kurzen Blick auf die Hin-
tergründe, die die das erhebliche Wachstum des 
Niedriglohnsektors in Deutschland und das zu-
nehmende Ausfransen des Lohnspektrums nach 
unten in Deutschland in den vergangenen Jah-
ren ermöglicht und begünstigt haben, stehen in 
diesem Kapitel die jüngsten politischen Schritte 
für mehr (branchenbezogene) Mindestlöhne in 
Deutschland im Mittelpunkt.  

5.1 Hintergründe des wachsenden 
 Niedriglohnsektors in Deutschland

Wie konnte es zu einer so raschen Zunahme von 
Niedrig- und sogar Niedrigstlöhnen in einer sozi-
alen Marktwirtschaft wie Deutschland kommen? 
Den wichtigsten Grund sehen wir in der Anfällig-
keit des deutschen Tarifsystems für Außenseiter-
konkurrenz. Da es kaum verbindliche Lohnunter-
grenzen gibt, ist es möglich, auch Löhne unter-
halb der Branchentarife zu zahlen. Bis zur deut-
schen Wiedervereinigung spielte dies allerdings 
nur eine untergeordnete Rolle. Rund 80% der 
Unternehmen waren tarifgebunden und die rest-
lichen Unternehmen orientierten sich an diesen 
Tarifverträgen, da ansonsten ihre Arbeitskräfte 
abgewandert wären. Dieses Risiko schwand je-
doch mit der hohen Arbeitslosigkeit nach der 
Wiedervereinigung. Zunächst in Ostdeutschland 
und dann auch Westdeutschland verließen viele 
Unternehmen die Arbeitgeberverbände oder tra-
ten erst gar nicht ein, um geringere Löhne zahlen 
zu können. 

Der ab Mitte der 1990er Jahre wachsende 
Niedriglohnsektor hat Sogwirkungen selbst für 
gewerkschaftlich gut organisierte Unternehmen 
entfaltet. Das zunehmende Lohngefälle in der 
Wirtschaft bietet zunehmend Anreize, zuvor gut 
bezahlte Tätigkeiten in Branchen und Betriebe 
mit geringeren Löhnen zu verlagern. Diese Ent-

wicklung ist durch politische Interventionen mas-
siv gefördert worden. Starken Antrieb erhielt der 
Außenseiterwettbewerb durch veränderte europä-
ische Wettbewerbsregelungen. Mit der Dienst leis-
tungsfreiheit können Arbeitskräfte nach Deutsch-
land zu Lohnbedingungen ihres Heimatlandes 
entsendet werden. Nur in der Bauwirtschaft wur-
den tarifl ich vereinbarte Mindestlöhne nach dem 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz für allgemeinver-
bindlich erklärt. In anderen Branchen wie etwa 
der Fleischindustrie sind demgegenüber ohnehin 
schon gering verdienende heimische Arbeitskräf-
te durch noch schlechter bezahlte Werkvertrags-
nehmer ersetzt worden (Czommer 2007). Noch 
weitreichendere Auswirkungen hatten die EU-
Direktiven zur Öffnung der Produktmärkte ehe-
mals staatlicher Dienstleistungen (z.B. im Bereich 
Post, Telekommunikation oder Nahverkehr). 
Während sich neue Anbieter solcher Dienstleis-
tungen in den meisten anderen europäischen 
Ländern an allgemeinverbindliche Tarifverträge 
halten müssen, können sie in Deutschland häufi g 
deutlich niedrigere Löhne zahlen, weil es bislang 
keine Tarifverträge gibt oder solche, die ein deut-
lich geringeres Lohnniveau ermöglichen. Dies 
lädt Unternehmen zu Geschäftsmodellen ein, die 
nicht mehr auf Innovationen, sondern auf Lohn-
kostenminimierung basieren, wie es z.B. im Be-
reich der Postdienstleistungen zu beobachten 
war. 

Einen weiteren politischen Schub gab es 
durch die Agenda 2010 und die Hartz-Reformen. 
Durch die Abschaffung der einkommensabhän-
gigen Arbeitslosenhilfe ist vor allem der Druck 
auf qualifi zierte Langzeitarbeitslose, die zuvor gut 
verdient hatten, erhöht worden, auch einen 
schlecht bezahlten Arbeitsplatz anzunehmen. Die 
Aufhebung der zeitlichen Beschränkungen für 
den Verleih von Arbeitskräften hat Unternehmen 
die Möglichkeit eröffnet, Stammbeschäftigte 
auch dauerhaft durch geringer entlohnte Leihar-

5. Mindestlöhne in Deutschland
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beitskräfte zu ersetzen. Die gesetzliche Vorschrift 
zur gleichen Bezahlung („Equal Pay“) von Leihar-
beitskräften, die solche Praktiken einschränken 
sollte, ist ins Leere gelaufen, weil Zeitarbeitsun-
ternehmen von diesem Prinzip durch die Anwen-
dung eines Tarifvertrags abweichen können. In-
zwischen sind zahlreiche Tarifverträge für die 
Zeitarbeit abgeschlossen worden, die vor allem in 
den Einstiegsgruppen Stundenlöhne deutlich un-
terhalb der Niedriglohnschwelle vorsehen und 
auch insgesamt im Vergleich zu den Tarifl öhnen 
in typischen Einsatzbranchen deutlich niedriger 
liegen (Weinkopf 2006 und 2007). 

Schließlich ist noch die deutliche Heraufset-
zung der Verdienstgrenze für Minijobs seit 2003 
zu nennen. Für Beschäftigte in Minijobs gelten 
zwar im Prinzip alle arbeitsrechtlichen Schutz-
vorschriften und sie haben nach dem Teilzeit- 
und Befristungsgesetz Anspruch auf denselben 
Stundenlohn wie vergleichbare sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigte. In der Praxis ist aber 
ein besonderer Beschäftigtenstatus geschaffen 
worden, dem diese Rechte häufi g vorenthalten 
werden. Die Beschäftigten wissen oft nicht, wel-
che Rechte und Ansprüche sie haben, oder sie wa-
gen es nicht, diese einzufordern. Arbeitgeber nut-
zen dies häufi g aus und haben, obwohl sie damit 
klar gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen, kei-
nerlei Sanktionen zu befürchten.

5.2 Wachsende Zustimmung für 
 Mindestlöhne   

Seit 2006, als wir im Auftrag der FES eine erste 
Expertise zur Frage „Gesetzliche Mindestlöhne 
auch in Deutschland?“ erstellt hatten, hat sich 
die Stimmung deutlich gewandelt. Große Teile 
der Bevölkerung sprechen sich in Umfragen 
 inzwischen für Mindestlöhne aus, außer der 
 LINKEN fordern inzwischen auch die GRÜNEN 
und die SPD sowie die meisten Gewerkschafter/in-
nen die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes. Selbst eine Reihe von Arbeitgeberverbän-
den hält verbindliche Lohnuntergrenzen in 
Deutschland für erforderlich. Überwiegend präfe-
rieren diese eher Mindeststandards auf der Bran-
chenebene. Eine Ausnahme ist der Arbeitgeber-

verband in der Gebäudereinigung, der sich (zu-
sätzlich zu branchenbezogenen Mindeststandards) 
klar auch für einen gesetzlichen Min destlohn als 
unterste Grenze, die in keiner Branche unterschrit-
ten werden darf, ausgesprochen hat (Bundesin-
nungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks 
2008). 

Eher wenig verändert hat sich hingegen in 
der Wirtschaftswissenschaft. Die „Präsidenten 
und Direktoren der Wirtschaftsforschungsinsti-
tute“ haben am 12. März 2008 einen Aufruf ge-
gen Mindestlöhne veröffentlicht (Blum u.a. 
2008). Nur wenige Ökonomie-Professor/innen 
und Institute sind angesichts der Entwicklungen 
in den letzten Jahren, die wir in Teil 2 zusammen-
gefasst haben, und neueren Forschungsergebnis-
sen zu den Beschäftigungswirkungen von Min-
destlöhnen (vgl. Teil 4) hingegen nachdenklicher 
geworden, ob Deutschland es sich weiterhin leis-
ten kann, auf verbindliche Lohnuntergrenzen zu 
verzichten. So plädiert etwa Bert Rürup (2008: 5) 
„für einen moderaten allgemeinen Mindestlohn“, 
der „den Vorteil hätte, wesentlich transparenter 
zu sein, als der nach Lage der Dinge mögliche 
Flickenteppich branchenspezifi scher Regelun gen“. 
Der Direktor des IAB, Joachim Möller, spricht sich 
gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Marion König 
(Möller/König 2008: 13) „für Mindestlöhne mit 
Augenmaß“ aus. Dieser könne „die aktuelle De-
batte entschärfen und ein wichtiges gesellschafts-
politisches Zeichen für mehr soziale Gerechtig-
keit setzen“ (Möller/König 2008: 15). Die zahl-
reichen anderen Autoren von Beiträgen zum Son-
derheft des ifo Schnelldienstes von März 2008 
warnen demgegenüber mehr oder weniger deut-
lich vor jeglicher Art von Mindestlöhnen: Die 
 Titel der Beiträge reichen von Warnungen wie 
„Hände weg von Mindestlöhnen“ über Klassi-
fi zierungen als „Ordnungspolitischer Sündenfall“ 
oder „Irrweg“ (ifo 2008). Von einer differenzier-
teren Position, wie sie inzwischen – auch ange-
sichts der neueren empirischen Ergebnisse – von 
Ökonom/innen in anderen Ländern wie etwa 
den USA und Großbritannien vertreten wird, ist 
Deutschland noch weit entfernt. 

Innerhalb der Gewerkschaften gibt es zwar 
nach wie vor einige Vertreter/innen aus gut orga-
nisierten Branchen wie Metall oder Chemie, die 
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befürchten, dass die Einführung eines einheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohnes, der im Ver-
gleich zum Lohnniveau ihrer Branche niedrig 
wäre, einen Sog auf die Löhne nach unten entfal-
ten könnte. Vor diesem Hintergrund würden sie 
branchenbezogene Mindestlöhne bevorzugen. 
Allerdings hat sich zunehmend die Einschätzung 
durchgesetzt, dass sich gesetzliche und branchen-
bezogene Mindeststandards nicht widersprechen 
müssen, sondern miteinander kombinierbar sind: 
In Branchen ohne Tarifbindung oder mit einem 
geringen tarifl ichen Lohnniveau würde ein ge-
setzlicher Mindestlohn eine Lohnuntergrenze 
setzen, die nicht unterschritten werden darf. In 
Branchen, in denen höhere tarifl iche Einstiegs-
löhne üblich und durchsetzbar sind, können die-
se über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
von Tarifverträgen als Untergrenzen verankert 
werden. 

Im Arbeitgeberlager waren es lange vor allem 
die Arbeitgeberverbände im Baugewerbe sowie 
seit einigen Jahren auch in der Zeitarbeit und in 
der Gebäudereinigung, die sich öffentlich zuguns-
ten von verbindlichen Lohnuntergrenzen aus-
sprechen bzw. diese offensiv fordern. Inzwischen 
haben jedoch auch eine Reihe von Arbeitgebern 
aus weiteren Branchen gemeinsam mit der jeweils 
zuständigen Gewerkschaft Anträge auf die Auf-
nahme in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ge-
stellt (vgl. ausführlicher 5.3.1). 

Die Positionen in der Politik sind nach wie vor 
sehr gespalten. Während die SPD, die GRÜNEN 
und die Linke inzwischen nachdrücklich die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohnes for-
dern, sind CDU/CSU und auch die FDP nach wie 
vor mehrheitlich dagegen. In der großen Koali-
tion hat es in den vergangenen Jahren zahlreiche 
Beratungsrunden zur Frage von Mindestlöhnen 
gegeben, die jedoch häufi g ohne Einigung oder 
mit eher unverbindlichen Absichtserklärungen 
endeten. Überdies wurden selbst mühsam er-
reichte Kompromisse häufi g bereits wenige Tage 
später von Vertreter/innen der Unionsparteien 
wieder in Frage gestellt. Erst seit Mitte 2007 sind 
erste Schritte in Richtung einer Ausweitung bran-
chenbezogener Mindeststandards erkennbar, die 
im Folgenden beschrieben werden.

5.3 Politische Beschlüsse zugunsten   
 branchenbezogener Mindestlöhne

Nach langem Ringen hat das Kabinett im Juni 
2007 die Möglichkeit der Ausdehnung des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes auf weitere Branchen 
(vgl. 5.3.1) und eine Modifi kation des „Gesetz 
über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedin-
gungen“ von 1952 (vgl. 5.3.2) grundsätzlich be-
schlossen. Damit wurde auf der politischen Ebene 
der Weg für die Verankerung branchenbezogener 
Mindeststandards in weiteren Branchen geebnet. 
Die Einführung eines einheitlichen gesetzlichen 
Mindestlohnes scheiterte an dem erbitterten Wi-
derstand der Unionsparteien. Auch die Zustim-
mung zu branchenbezogenen Mindeststandards 
war und ist keineswegs einhellig, was die Umset-
zung deutlich verzögert hat. 

5.3.1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) bietet 
seit 1996 einen Rechtsrahmen, um tarifvertrag-
liche Mindestlöhne für alle Arbeitnehmer/innen 
in einer Branche für allgemeinverbindlich zu er-
klären – und zwar unabhängig davon, ob der Ar-
beitgeber seinen Sitz im In- oder Ausland hat. Die 
Tarifvertragspartien einer Branche können dies 
beantragen und dem Antrag kann durch Rechts-
verordnung oder Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung gefolgt werden. Voraussetzung ist, dass die 
Tarifbindung in der betreffenden Branche min-
destens 50% beträgt. Bis 2007 waren nur das 
 Bauhauptgewerbe und einige Bereiche aus dem 
Baunebengewerbe (Dachdeckerhandwerk, Elek-
trohandwerk und Maler- und Lackiererhandwerk) 
in das AEntG aufgenommen. Im Sommer 2007 
kamen das Gebäudereinigerhandwerk und An-
fang 2008 Briefdienstleistungen hinzu. 

Im Sommer 2007 hatte die Bundesregierung 
auch beschlossen, weiteren Branchen die Mög-
lichkeit zu geben, bis 31. März 2008 einen Antrag 
auf Aufnahme ins AEntG zu stellen. Obwohl zu-
nächst mit deutlich mehr Anträgen gerechnet 
worden war, gingen innerhalb dieser Frist letzt-
lich nur aus acht Branchen Anträge ein: Zeit-
arbeit, Altenpfl ege, Forstwirtschaft, Sicherheits-
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gewerbe, Großwäschereien (Industrielle textile 
Dienste), die Abfallwirtschaft, öffentlich geför-
derte Weiterbildung (SGB II und SGB III) sowie 
Bergbau-Spezialarbeiten. Hintergrund der recht 
geringen Zahl von Anträgen ist, dass viele Bran-
chen die Voraussetzungen nicht erfüllen, weil es 
keine fl ächendeckenden Tarifverträge gibt, die 
Arbeitgeber keine Bereitschaft zeigen, einen Min-
destlohn auszuhandeln, oder weil die Tarifbin-
dung bei weniger als 50% liegt (z.B. im Einzel-
handel und im Hotel- und Gaststättengewerbe). 
In vielen Niedriglohnbranchen sind die tarif-
lichen Entgelte überdies so gering, dass sie den 
Gewerkschaften als Mindestlöhne nicht ange-
messen erscheinen (vgl. Bosch 2008). 

Im Januar 2009 hatte der Bundestag be-
schlossen, sechs der acht Branchen, aus denen 
2008 entsprechende gemeinsame Anträge von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ge-
stellt worden waren, in das Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz aufzunehmen: Altenpfl ege, Sicher-
heitsgewerbe, Großwäschereien (Industrielle tex-
tile Dienste), die Abfallwirtschaft, öffentlich ge-
förderte Weiterbildung (SGB II und SGB III) sowie 
Bergbau-Spezialarbeiten. Bis November 2009 sind 
tatsächlich allerdings erst zwei der Branchen, die 
im Jahr 2008 einen An trag gestellt hatten, tat-
sächlich in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
aufgenommen worden: Bergbau-Spezialarbeiten 
und Industrielle textile Dienste. Tabelle 12 gibt 
einen Überblick zu den Branchen, die im Novem-
ber 2009 ins AEntG aufgenommen waren, und 
den jeweils vereinbarten Mindestentgelten.

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass im 
Bereich der Postdienste die Rechtmäßigkeit der 
Mindestlöhne von den privaten Anbietern von 
Briefdienstleistungen vor Gericht in erster Instanz 
erfolgreich angezweifelt worden ist und der 
Rechtsstreit hierüber noch andauert. Auch in 
zwei weiteren Branchen – dem Maler- und Lackie-
rerhandwerk und dem Gebäudereiniger-Hand-
werk  – waren die Mindestentgelte zwischenzeit-
lich ausgesetzt. Der Mindestlohn im Maler- und 
Lackierer-Handwerk war seit 1. Juli 2009 nicht 
mehr allgemeinverbindlich, weil über den Antrag 
der Branche auf Verlängerung der Regelung auf 
der politischen Ebene nicht rechtzeitig entschie-

den worden war. Seit 24. Oktober 2009 sind die 
Mindestlohn-Regelungen hier aber wieder in 
Kraft. Die Mindestlöhne im Gebäudereiniger-
Handwerk waren Ende September 2009 entfallen, 
weil Arbeitgeber und Gewerkschaften die Tarif-
verhandlungen nach sechs Verhandlungsrunden 
ohne Einigung im August 2009 abgebrochen hat-
ten. In der Folge haben Presseberichten zufolge 
nicht wenige Arbeitgeber die Chance genutzt, die 
Stundenlöhne für neue Beschäftigte deutlich ab-
zusenken – um bis zu 30%, was noch nicht als 
„sittenwidrig“ gilt. Nach einigen (Warn-)Streiks 
in der Branche haben sich die Tarifvertragspar-
teien jedoch am 29. Oktober 2009 auf einen Tarif-
abschluss geeinigt, mit dem ab Anfang 2011 Min-
destlöhne von 8,55 € in West- und 7 € in Ost-
deutschland vorgesehen sind, die über das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz für allgemeinverbindlich 
erklärt werden sollen. Allerdings ist noch nicht 
absehbar, wann hierüber auf der politischen Ebe-
ne entschieden wird. 

Dass von den acht Anträgen auf Aufnahme 
ins Arbeitnehmer-Entsendegesetz bislang nur 
zwei bewilligt worden sind, hat unterschiedliche 
Ursachen. Wie bereits erwähnt, hatte der Bundes-
tag im Januar 2009 grundsätzlich beschlossen, 
sechs Branchen in das Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz aufzunehmen (mit Ausnahme der Zeitar-
beit und der Forstwirtschaft). Über die Aufnahme 
einer Branche in das AEntG entscheidet jedoch 
der Tarifausschuss, der mit Vertreter/innen der 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften besetzt 
ist. In seiner Sitzung am 31. August 2009 hat der 
Tarifausschuss eine solche Empfehlung nur für 
drei Branchen – Bergbau-Spezialarbeiten, Wä-
schereidienstleistungen sowie Abfallwirt schaft – 
(mehrheitlich) ausgesprochen. Am 23. Oktober 
2009 sind die Mindestlöhne bei Bergbauspezial-
arbeiten und Wäschereien in Kraft getreten; die 
Umsetzung in der Abfallwirtschaft steht dem-
gegenüber noch aus. 

Für die anderen beiden Branchen (Sicher-
heitsdienstleistungen und Aus- und Weiterbil-
dung) konnte im Tarifausschuss hingegen keine 
Einigung erzielt werden. Bei den Sicherheits-
dienstleistungen haben die Vertreter/innen der 
Gewerkschaften dagegen gestimmt, bei der Aus-
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Tabelle 12: 

Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz – geltende Verträge 

(Stand: November 2009)

Branche Tätigkeit Mindestlohn

Bauhauptgewerbe (388.900 Beschäftigte) 

West und Berlin Werker 10,80 €

Fachwerker 12,90 €

Ost Werker und Fachwerker 9,25 €

Bergbauspezialdienste (2.500 Beschäftigte)

Bundeseinheitlich Tarifgruppe I 11,17 €

Tarifgruppe II 12,41 €

Briefdienstleistungen (140.000 Beschäftigte) – gerichtlich umstritten

West und Berlin Briefzusteller 9,80 €

sonstige Tätigkeiten 8,40 €

Ost Briefzusteller 9,00 €

sonstige Tätigkeiten 8,00 €

Dachdeckerhandwerk (59.000 Beschäftigte) 

Bundeseinheitlich 10,40 €

Elektrohandwerk (282.600 Beschäftigte)

West 9,55 €

Ost und Berlin 8,05 €

Gebäudereiniger-Handwerk (700.000 Beschäftigte, davon 335.300 sozialversicherungspfl ichtig) 

– seit 1. Oktober 2009 ausgesetzt

West und Berlin  8,15 €

Ost  6,58 €

Industrielle textile Dienste (35.000 Beschäftigte)

West 7,51 €

Ost 6,36 €

Maler- und Lackiererhandwerk (111.400 Beschäftigte) 

Bundeseinheitlich Hilfsarbeiter 9,50 €

West Gesellen 11,25 €

Quelle: Eigene Darstellung nach www.mindestlohn.de und Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2009

(12,75 € in Berlin)
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und Weiterbildung die Arbeitgebervertreter/in-
nen. Ein solches Votum eröffnet der Bundesregie-
rung zwar grundsätzlich die Möglichkeit, auch in 
diesen Branchen Mindestlohnverordnungen zu 
erlassen, was aber bislang nicht erfolgt ist. 

In Tabelle 13 sind die drei Branchen, in de-
nen bereits entsprechende Tarifverträge vorlie-
gen, die auf diesem Weg für allgemein verbind-
lich erklärt werden könnten, aber noch nicht be-
schlossen worden sind, mit den jeweils vereinbar-
ten Mindestentgelten aufgeführt.

Die Altenpfl ege, deren Aufnahme ins Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz vom Bundestag im Janu-
ar 2009 grundsätzlich beschlossen worden war, 
ist hier nicht aufgeführt, weil das Verfahren auf-
grund der großen Bedeutung kirchlicher Träger 

und ihres speziellen Arbeitsrechtes besonders 
komplex ist und es bislang noch keine tarifl iche 
Einigung zu Mindestentgelten gibt. In der Neu-
fassung des AEntG ist für die Pfl egebranche ein 
besonderes Verfahren zur Festlegung eines Min-
destlohns vorgesehen: Eine achtköpfi ge Kommis-
sion bestehend aus Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern der kirchlichen und nicht-
kirchlichen Pfl egeanbieter soll gemeinsam über 
eine angemessene Höhe verhandeln. Beschlüsse 
müssen mit Zustimmung von mindestens drei 
Viertel der Kommissionsmitglieder gefasst wer-
den (§ 12 AEntG) – d.h. sie können nicht ohne 
Zustimmung von kirchlichen Vertreter/innen er-
folgen. Die Kommission ist im September 2009 
gegründet worden. 

Tabelle 13: 

Branchen, die zusätzlich zur Aufnahme in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vorgesehen sind, 

und Höhe der vorgesehenen Mindestentgelte (Stand: November 2009)

Branche Tätigkeit Mindestlohn (pro Stunde)

Aus- und Weiterbildung nach SGB II und III (23.000 Beschäftigte)

West und Berlin

Pädagogischer Bereich 12,28 €

Verwaltung 10,71 €

Sonstiges 7,60 €

Ost

Pädagogischer Bereich 10,93 €

Verwaltung 9,53 €

Sonstiges 7,60 €

Abfallwirtschaft (130.000 Beschäftigte)

Bundeseinheitlich 8,02 €

Sicherheitsdienstleistungen21 (177.000 Beschäftigte)

West Zwischen 6,00 € und 8,32 €22

Ost und Berlin 6,00 – 6,50 €23

Quelle: Eigene Darstellung nach www.mindestlohn.de und Deutscher Bundestag 2009

21 Im Wach- und Sicherheitsgewerbe liegt den Mindestentgelten ein Tarifvertrag vom 17. April 2009 zugrunde, der mit der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD), die dem Christlichen Gewerkschaftsbund angehört, ausgehandelt worden ist. Die 
Tarifverhandlungen mit ver.di waren gescheitert, weil die Forderung nach mindestens 7,50 € dem Arbeitgeberverband zu hoch er-
schien.  

22 Die Mindestlöhne in Westdeutschland sind je nach Bundesland unterschiedlich hoch: 6 € gelten für Rheinland-Pfalz und das Saarland, 
6,35 € für Schleswig-Holstein, 6,80 € für Hamburg, 6,85 € für Bremen, 7 € für Niedersachsen, 7,50 € für Hessen, 7,76 € für NRW, 7,87 € für 
Bayern und 8,32 € für Baden-Württemberg.  

23 6,50 € für Berlin und Brandenburg.
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Wie bereits angesprochen, hatten auch die 
Zeitarbeitsbranche und die Forstwirtschaft im 
Jahr 2008 Anträge auf eine Aufnahme in das Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz gestellt. Diese Anträ-
ge wurden jedoch nicht bewilligt, was in einem 
Fall (Forstwirtschaft) eher formale Gründe hatte, 
während der Streit um die Mindestlöhne in der 
Zeitarbeit ein Politikum war und ist. 

Die Leiharbeitsbranche – oder genauer ge-
sagt: zwei der drei großen Arbeitgeberverbände 
und die Tarifgemeinschaft des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) – hatte sich besonders 
gut und frühzeitig auf die Verankerung branchen-
bezogener Mindestlöhne vorbereitet. Bereits am 
30. Mai 2006 war ein Mindestlohn-Tarifvertrag 
abgeschlossen worden, der aber nur in Kraft tre-
ten sollte, wenn er durch die Aufnahme der Bran-
che in das AEntG für allgemeinverbindlich erklärt 
und damit auch für ausländische Anbieter gelten 
würde. Begründet wurde der Antrag zum einen 
damit, dass spätestens 2011 Unternehmen aus 
Osteuropa auf den deutschen Markt kommen 
werden, die nur mit Hilfe der Aufnahme der Bran-
che in das AEntG zur Einhaltung von Lohnstan-
dards verpfl ichtet werden könnten. 

Außerdem zielte der Antrag darauf ab, tarif-
liches Lohndumping durch Haustarifverträge, die 
von der Tarifgemeinschaft Christliche Gewerk-
schaften Zeitarbeit und PSA24 (CGZP) mit einzel-
nen Unternehmen abgeschlossen worden waren 
und teilweise Einstiegslöhne von 4 bis 5 € vor-
sahen, zu unterbinden. Der dritte Arbeitgeber-
verband Mittelständischer Personaldienstleister 
(AMP), der ebenfalls einen Tarifvertrag mit der 
CGZP abgeschlossen hat, war jedoch strikt gegen 
die Verankerung von Mindeststandards, weil sein 
Tarifvertrag damit ausgehebelt würde. Die Höhe 
der Einstiegslöhne liegt hier zwar nahe dem Ni-
veau der anderen Tarifverträge, aber der Mantel-
tarifvertrag enthält eine Klausel, die in den ersten 
sechs Monaten der Beschäftigung Lohnabschläge 
von bis zu 9,5% erlaubt.

Der Schutz dieses „christlichen Tarifvertra-
ges“, der insbesondere der CDU/CSU am Herzen 

liegt, hat dazu geführt, dass in der Großen Koali-
tion keine Einigung über die Aufnahme der Zeit-
arbeitsbranche in das AEntG erzielt werden konn-
te, sondern eine Sonderlösung für die Branche 
angedacht wurde: Eine Regelung zur Frage von 
Mindestentgelten sollte ins Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz eingefügt werden. Aber auch diese 
Absicht wurde vor der Bundestagswahl im Sep-
tember 2009 nicht mehr umgesetzt, weil sich die 
Parteien auch hierbei nicht darüber einigen konn-
ten, welcher der bestehenden Tarifverträge als 
Orientierungspunkt herangezogen werden sollte: 
der Mindestlohn-Tarifvertrag, den der Interessen-
verband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) 
und der Bundesverband Zeitarbeit Personal-
Dienstleistungen (BZA) mit den DGB-Gewerk-
schaften abgeschlossen hatten (wie von der SPD 
gefordert), oder der Tarifvertrag vom Arbeitgeber-
verband Mittelständischer Personaldienstleister 
und der Tarifgemeinschaft CGZP. 

5.3.2  Mindestarbeitsbedingungengesetz

Beschlossen hat der Bundestag im Januar 2009 
auch, das „Gesetz über die Festsetzung von Min-
destarbeitsbedingungen“ (Mindestarbeitsbedin-
gungengesetz – MiArbG) zu modernisieren und 
hiermit für weitere Branchen, die nicht die 
 Voraussetzungen für die Aufnahme ins Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz erfüllen, die Möglichkeit 
zu eröffnen, Mindestentgelte festzulegen. Das 
Gesetz ist am 28. April 2009 in Kraft getreten. 

Das Mindestarbeitsbedingungengesetz sieht 
hinsichtlich der Entscheidung über Mindestar-
beitsentgelte ein mehrstufi ges Verfahren vor: 
• Vorschläge zu Mindestarbeitsentgelten für 

Wirtschaftszweige, in denen „bundesweit die an 
Tarifverträge gebundenen Arbeitgeber weniger 
als 50 Prozent der unter den Geltungs bereich 
dieser Tarifverträge fallenden Arbeitnehmer be-
schäftigen“ (§ 1 Absatz 2 MiArbG), können von 
der Bundesregierung, den Spitzenorganisationen 
der Arbeitgeber und Arbeit nehmer/innen sowie 
von Landesregierungen unterbreitet werden. 

24 Die Abkürzung PSA steht für Personal-Service-Agenturen, die seit 2003 als arbeitsmarktpolitisches Instrument bundesweit eingeführt 
worden waren, inzwischen aber keine Rolle mehr spielen.
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• In einem ersten Schritt befasst sich der so ge-
nannte Hauptausschuss, der nach § 2 Absatz 2 
MiArbG aus „einem Vorsitzenden und sechs 
weiteren ständigen Mitgliedern“ besteht, mit 
diesen Vorschlägen: „Der Hauptausschuss stellt 
unter umfassender Berücksichtigung der so-
zialen und ökonomischen Auswirkungen 
durch Beschluss fest, ob in einem Wirtschafts-
zweig soziale Verwerfungen vorliegen und 
Mindestarbeitsentgelte festgesetzt, geändert 
oder aufgehoben werden sollen. Der Beschluss 
ist schriftlich zu begründen. Er bedarf der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales.“ (§ 3 Absatz 1 MiArbG).

• Für Wirtschaftszweige, für die Mindestarbeits-
entgelte festgesetzt, geändert oder aufgehoben 
werden sollen, werden vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) Fachaus-
schüsse eingerichtet, die nach § 5, Absatz 1 
„aus einem Vorsitzenden und je drei Beisitzern 
aus Kreisen der beteiligten Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber“ bestehen. Zu Entscheidungen der 
Fachausschüsse kann der Hauptausschuss Stel-
lung nehmen. Die Bundesregierung kann auf 
Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales die vom Fachausschuss festgesetz-
ten Mindestarbeitsentgelte als Rechtsverord-
nung erlassen. Eine Beteiligung des Bundes-
rates ist nicht vorgesehen.

Bereits im Gesetzgebungsverfahren war deutlich 
geworden, dass es eine Reihe höchst um strittener 
Detailfragen zum Mindestarbeitsbedingungenge-
setz gab. Dies betraf zum einen die Frage, woran 
festzumachen ist, ob in einer Branche „soziale 
Verwerfungen“ bestehen. Im Referentenentwurf 
vom 10. Januar 2008 war in § 4 Absatz 4 unter 4. 
ein Verweis auf das „fi skalische Interesse, dass in 
Vollzeit beschäftigte Arbeitnehmer für ihren eige-
nen Lebensunterhalt regelmäßig nicht ergänzend 
auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende angewiesen sind“ enthalten, der zumin-
dest gewisse Anhaltspunkte für diese Beurteilung 
hätte bieten können. Im verabschiedeten Geset-
zestext des MiArbG ist diese Formulierung aller-
dings nicht enthalten. Vielmehr lautet die For-
mulierung in § 4 Absatz 4 nun: „Der Fachaus-
schuss kann bei der Festlegung nach Art der Tä-
tigkeit, Qualifi kation der Arbeitnehmer und 

Regionen differenzieren. Er prüft im Rahmen ei-
ner Gesamtabwägung, ob seine Entscheidung 
insbesondere geeignet ist,
1. angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen,
2. faire und funktionierende Wettbewerbsbedin-

gungen zu gewährleisten und
3. sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung zu 

erhalten.“ 
Zum anderen war im Vorfeld der Verabschiedung 
des Gesetzes sehr umstritten, in welchem Ver-
hältnis Mindestarbeitsentgelte und ggf. abwei-
chende Regelungen in bestehenden Tarifverträ-
gen für die jeweilige Branche stehen sollen. In der 
Begründung zum Referentenentwurf von Januar 
2008 hieß es noch: „Die Festsetzung von Min-
destarbeitsbedingungen bei einer gleichzeitigen 
Verdrängung niedriger dotierter Tarifverträge ist 
verfassungsrechtlich zulässig. Im Verhältnis zu 
 einer Mindestarbeitsbedingung ungünstigere 
 Tarifverträge kommen künftig nicht mehr zur 
Anwendung.“ In der verabschiedeten Fassung des 
MiArbG ist demgegenüber ein klarer Vorrang von 
bestehenden tarifl ichen Regelungen enthalten, 
der sich zudem ohne zeitliche Begrenzung auch 
auf Folgevereinbarungen erstreckt: „Enthält ein 
vor dem 16. Juli 2008 abgeschlossener Tarif vertrag 
nach dem Tarifvertragsgesetz abweichende Ent-
geltregelungen, gehen dessen Bestimmungen für 
die Zeit des Bestehens des Tarifvertrages den fest-
gesetzten Mindestarbeitsentgelten vor. Gleiches 
gilt für einen Tarifvertrag, mit dem die Tarifver-
tragsparteien ihren bestehenden Tarifvertrag 
nach Satz 1 ablösen oder diesen nach seinem Ab-
lauf durch einen Folgetarifvertrag, der mit diesem 
in einem zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang steht, ersetzen.“ (§ 8 Absatz 2 MiArbG) In 
der Konsequenz bedeutet dies, dass im Rahmen 
des Mindestarbeitsbedingungengesetz festgesetz-
te Mindestentgelte mehr oder weniger auf Dauer 
unterlaufen werden können, wenn es abwei-
chende Tarifverträge gibt. Dies ermöglicht Paral-
lelstrukturen, statt verbindliche Mindeststan-
dards zu verankern. 

Der Hauptausschuss ist Mitte September 
2009 konstituiert worden. Bereits in der ersten 
Sitzung, die am 15. September stattgefunden hat, 
ist Presseberichten zufolge deutlich geworden, 
dass die Positionen der Vertreter/innen, insbeson-
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dere der Gewerkschaften und Arbeitgeber, stark 
auseinander fallen. Als mögliche Branchen, für 
die über die Festlegung von Mindestentgelten 
entschieden werden könnte, wurden im Vorfeld 
der Sitzung die Fleischindu strie, Call Center und 
das Hotel- und Gaststättengewerbe genannt. Al-
lerdings liegen offenbar bislang keine Anträge für 
diese Branchen vor.   

5.3.3  Durchsetzung und Kontrolle

Während im Gesetzentwurf zum Mindestarbeits-
bedingungengesetz zunächst andere Kon troll-
mechanismen als für Mindestlöhne nach dem 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz vorgesehen waren, 
wurden die Zuständigkeiten im Gesetzgebungs-
verfahren auf Drängen des Bundesrates verein-
heitlich. In beiden Gesetzen – AEntG und MiArbG 
– ist der Zoll nunmehr als Instanz zur Durchset-
zung und Kontrolle der Einhaltung der Mindest-
löhne vorgesehen. Dies erscheint einerseits sinn-
voll, weil er bereits über umfangreiche Erfah-
rungen mit der Kontrolle der Einhaltung von 
Mindestlöhnen im Bauhauptgewerbe und der 
Prüfung von Schwarzarbeit in verschiedenen 
Branchen verfügt. Andererseits reichten die per-
sonellen Kapazitäten bereits bislang allenfalls für 
stichprobenartige Kontrollen aus. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die Frage, ob die deutliche 
Ausweitung der Zuständigkeiten für Kontrollen 
von Mindestentgelten in weiteren Branchen auch 
mit einer entsprechenden Aufstockung des Perso-
nals einhergehen wird. 

Hierbei ist zudem zu beachten, dass Durch-
setzung und Kontrolle von jeweils branchenbe-
zogen unterschiedlichen Mindestentgelten, die 
zudem auch innerhalb einer Branche nach Ost, 
West sowie teilweise (wie etwa im Wachgewerbe) 
sogar nach Bundesländern differenziert sein kön-
nen, erheblich komplizierter sind als bei einem 
einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn. 

In Großbritannien hat man sich bei der Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohnes im Jahr 
1999 zugunsten einer hohen Transparenz bei Ar-
beitgebern und Beschäftigten gegen regionale 
und branchenbezogene Differenzierungen ent-
schieden. Begründet wurde dies u.a. damit, dass 

die Beschäftigten selbst wissen müssen, welchen 
Anspruch sie mindestens haben, weil eine wir-
kungsvolle Durchsetzung der Einhaltung von 
Lohnuntergrenzen in der Praxis wirksame Me-
chanismen zum „Self Enforcement“ erfordert. Die 
Einführung des Mindestlohnes in Großbritan-
nien wurde durch eine intensive Pressekampagne 
begleitet, in die die britische Regierung 5 Mil-
lionen £ investierte. Befragungen zeigten, dass 
bereits in der Einführungsphase 80% der Unter-
nehmer und 70% der Beschäftigten die Höhe des 
Mindestlohnes kannten (Low Pay Commission 
2000: 3). Darüber hinaus haben Gewerkschaften 
und freiwillige Organisationen Informationsver-
anstaltungen zum Mindestlohn durchgeführt. 

Gewerkschaften und Unternehmerverbände 
waren sich überdies einig, dass harte Kontrollen 
nötig sind, um unfairen Wettbewerb einzuschrän-
ken (CBI 2001 – zitiert nach Finn 2005: 39). Inso-
fern wurden mit dem Mindestlohn insbesondere 
die Rechte der Beschäftigten gestärkt. Beschäf-
tigte, die versuchen, ihren Mindestlohn einzukla-
gen, dürfen nicht gekündigt werden. Da Beschäf-
tigte ggf. eingeschüchtert werden können, ist es 
– einmalig im britischen Recht – möglich, dass 
Finanzbeamte den Fall vor Gericht bringen. Diese 
„Enforcement Offi cers“ reagieren auf Beschwerden 
der Beschäftigten oder anderer Personen und 
können selbst aktiv werden. Sie haben jederzeit 
das Recht, die Lohnunterlagen der Unternehmen 
einzusehen und bei Nichtbeachtung des gesetz-
lichen Mindestlohnes Geldbußen zu verhängen 
(bis zu 5.000 £ pro Fall und bis zu sechs Fälle pro 
Unternehmen). Das Finanzamt hat 19 Kontroll-
teams mit jeweils drei bis sechs Enforcement Offi -
cers. Allein zwischen 1999 und 2002/03 wurden 
25.000 Unternehmen kontrolliert und Lohn-
rückstände von 13 Millionen £ (etwa 19 Millio-
nen €) eingetrieben. Die Low Pay Commission 
sieht Kontrollprobleme am ehesten bei Beschäf-
tigten mit mangelnden Sprach- und Schreib-
kenntnissen und in bestimmten Bereichen wie 
Heimarbeit oder bei Beschäftigten mit Stücklöh-
nen. Gleichwohl kommt sie zu dem Ergebnis, 
dass der gesetzliche Mindestlohn in hohem Maße 
eingehalten wird, und führt dies auf das duale 
Kontrollsystem über die Finanzämter einerseits 
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und Rechte für den individuellen Rechtsweg an-
dererseits zurück (Low Pay Commission 2003: 
168).

Vor dem Hintergrund der britischen Erfah-
rungen spricht vieles dafür, dass eine wirksame 
Durchsetzung und Kontrolle der Mindestlöhne 
in Deutschland nicht alleine vom Zoll gewähr-
leistet werden kann, sondern durch eine Reihe 
weiterer Mechanismen ergänzt werden müsste. 
Das Grundproblem einer geringen Transparenz 
vor allem auf Seiten der Beschäftigten, welchen 
Anspruch sie mindestens haben, bleibt jedoch 
bestehen, solange es keine klaren und einheit-
lichen Mindestvorgaben gibt. 

5.4 Zwischenfazit: Stolpersteine des   
 deutschen Weges

Die Debatte über Niedrig- und Mindestlöhne in 
Deutschland ist in den vergangenen Jahren in 
 Bewegung geraten. Selbst im Arbeitgeberlager 
wird die Notwendigkeit von Mindeststandards 
bzw. Lohnuntergrenzen zunehmend gesehen, um 
Lohndumping zu unterbinden und Wettbe-
werbsstrategien, die überwiegend auf (Lohn-)Kos-
tendruck basieren, Einhalt zu gebieten. Die 
 Verankerung von branchenbezogenen Mindest-
löhnen bietet den Vorteil, dass die Tarifvertrags-
parteien spezifi sche Voraussetzungen und Gege-
benheiten der eigenen Branche bei der Festlegung 
von Lohnuntergrenzen einbeziehen können. Al-
lerdings beinhaltet eine Strategie, die allein auf 
branchenbezogene Mindeststandards setzt, auch 
eine Reihe von gravierenden Nachteilen. „Stol-
persteine“ sind auf unterschiedlichen Ebenen er-
kennbar: 
• Eine wirksame Durchsetzung und Kontrolle 

von unterschiedlichen Mindestlöhnen nach 
Branchen und Regionen ist deutlich schwie-
riger, als wenn es (zusätzlich auch) eine ein-
heitliche Lohnuntergrenze gibt, die in der brei-
ten Bevölkerung und in den Betrieben bekannt 
ist. 

• Dass von den acht Branchen, die bereits im 
Jahr 2008 einen Antrag auf die Aufnahme in 
das AEntG gestellt hatten, bis November 2009 

erst zwei tatsächlich in das AEntG aufgenom-
men worden waren, verweist darauf, dass zahl-
reiche Blockademöglichkeiten seitens der Poli-
tik, der Arbeitgeber und Gewerkschaften beste-
hen, die selbst bei einem breiten Konsens zu-
gunsten von Mindestlöhnen eine Umsetzung 
verzögern oder sogar verhindern können. Die 
Leihar beitsbranche ist hierfür ein herausra-
gendes Beispiel, aber auch der zwischenzeit-
liche Wegfall der Mindestlohnregelungen im 
Gebäude reiniger-Handwerk durch das Schei-
tern der  Tarifverhandlungen zeigt, wie fragil 
allein branchenbezogene Regelungen sind, 
wenn sich die Tarifvertragsparteien nicht eini-
gen können. Und selbst wenn sich diese einig 
sind, treten Mindestlohn-Regelungen nur in 
Kraft, wenn dem An trag auf der politischen 
Ebene auch stattgegeben wird.

• Ob das Mindestarbeitsbedingungengesetz tat-
sächlich geeignet ist, um für Branchen mit be-
sonders großer Verbreitung von Niedrig- und 
Niedrigstlöhnen, aber geringer Tarifbindung 
die Vereinbarung von Mindestentgelten zu er-
möglichen, muss sich erst noch erweisen. Im 
Vergleich zum AEntG erscheint das Verfahren 
noch voraussetzungsvoller und sind die Blo-
ckademöglichkeiten noch umfangreicher. Zu-
dem können dem MiArbG zufolge Mindest-
entgelte, selbst wenn sie erlassen worden sind, 
im Rahmen bestehender tarifl icher Vereinba-
rungen unterlaufen werden – u.U. sogar auf 
Dauer.

• Angesichts der komplizierten gesetzlichen Re-
gelungen und der umfassenden Blockade-
möglichkeiten droht ein Flickenteppich mit 
unterschiedlich hohen Mindestlöhnen für be-
stimmte Branchen und weitere Differenzie-
rungen innerhalb dieser Branchen nach Region 
oder Tätigkeiten einerseits und großen weißen 
Zonen ohne jegliche Lohnuntergrenzen ande-
rerseits. Dies bietet auch zahlreiche Möglich-
keiten und Anreize, bestehende Regelungen zu 
umgehen – z.B. dadurch, dass Tätigkeiten in 
andere Branchen oder Regionen mit gerin-
geren oder ohne jegliche Mindeststandards 
verlagert werden. Im Bereich der Briefdienst-
leistungen wurden zudem Tendenzen erkenn-
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bar, durch einen Neuzuschnitt von Tätigkeiten 
– konkret: die Mischung von Zustellung mit 
anderen Botendiensten – den höheren Min-
destlohn für Briefzusteller/innen zu unter-
laufen. 

• Mindestlöhne könnten grundsätzlich einen 
wichtigen Beitrag leisten, um die erheblichen 
Lohnunterschiede zwischen Männern und 
Frauen zu verringern. Wenn diese allerdings 
branchenbezogen unterschiedlich festgelegt 
werden, besteht die Tendenz, bestehende Un-
terschiede in der Bewertung von typisch männ-
lichen und typisch weiblichen Tätigkeiten 
fortzuschreiben. Dies gilt sowohl für branchen-
bezogene Mindeststandards als auch für die 
Regelungen zur Sittenwidrigkeit von Löhnen, 
die um mehr als 30% geringer sind als tarif-
liche oder ortsübliche Löhne in der Branche. 
Im Ergebnis gelten damit für Männer und 
Frauen unterschiedliche Lohnuntergrenzen. 
Darüber hinaus sind die Voraussetzungen zur 
Festlegung von Mindeststandards in vielen 
Branchen, in denen Frauen die Mehrheit der 
Beschäftigten stellen, besonders ungünstig.

Jenseits dieser grundsätzlichen Stolpersteine 
bleibt zudem abzuwarten, wie die neue Bundes-
regierung aus CDU/CSU und FDP mit den beste-
henden bzw. beantragten branchenbezogenen 
Mindestlöhnen umgehen wird. Im Koalitionsver-
trag der neuen Regierung heißt es hierzu unter 
dem Stichwort „Tarifautonomie/gesetzlicher Min-
destlohn“:

„CDU, CSU und FDP bekennen sich zur Tarif-
autonomie. Sie ist ein hohes Gut, gehört un-
verzichtbar zum Ordnungsrahmen der So-
zialen Marktwirtschaft und hat Vorrang vor 
staatlicher Lohnfestsetzung. Einen einheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohn lehnen wir 
ab. Daher wollen wir den Tarifausschuss stär-
ken, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge-
meinsam in der Pfl icht zur Lohnfi ndung sind. 
Allgemeinverbindlicherklärungen von Tarif-
verträgen auf dem Verordnungswege werden 
einvernehmlich im Kabinett geregelt. Voraus-
setzung dafür ist grundsätzlich eine Mehrheit 
im Tarifausschuss. Die bestehenden gesetz-
lichen Regelungen zum Mindestlohn werden 
bis Oktober 2011 evaluiert. Dabei kommt es 
uns darauf an, diese daraufhin zu überprüfen, 
ob sie Arbeitsplätze gefährden oder neuen 
 Beschäftigungsverhältnissen entgegenstehen. 
Zugleich gilt es zu prüfen, ob sie sowohl den 
erforderlichen Schutz der Arbeitnehmer als 
auch die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen 
Branchen gewährleisten. Das Ergebnis dieser 
Evaluierung soll als Grundlage für die Ent-
scheidung dienen, ob die geltenden Mindest-
lohnregelungen Bestand haben oder aufge-
hoben werden sollten. Die anhängigen Bun-
desgerichtsverfahren im Zusammenhang mit 
dem Postmindestlohn werden abgewartet.“ 
(Koalitionsvertrag 2009: 21)
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Die Ausweitung des Niedriglohnsektors in 
Deutschland ist zum einen die Folge der Erosion 
der einst stabilen Tarifstrukturen. Zum anderen 
wurde diese Erosion von der Politik durch Verän-
derungen wichtiger Stützpfeiler der Tarifstruk-
turen noch beschleunigt. Angesichts der krassen 
Auseinanderentwicklung der Löhne in den letz-
ten Jahren stellt sich allerdings die Frage, ob die 
reale Entwicklung nicht weit über dieses Ziel 
 hinausgeschossen ist und politischen Handlungs-
bedarf signalisiert. Offene Arbeitsmärkte und 
 deregulierte Produktmärkte erfordern neue Wege, 
um das Lohngefüge zu stabilisieren und das So-
zialsystem zukunftsfest zu machen. 

Gesetzliche und branchenbezogene Mindest-
löhne werden in Deutschland häufi g als per se 
beschäftigungsschädlich und/oder als unverein-
bare Gegensätze gesehen. Dabei zeigt die neuere 
empirische Forschung zu Mindestlöhnen in an-
deren Ländern, dass selbst vergleichs weise hohe 
Mindestlöhne positive Effekte auf der betrieb-
lichen Ebene und auf dem Arbeitsmarkt insge-
samt haben können. Beispiele aus europäischen 
Nachbarländern belegen überdies, dass sich ge-
setzliche und tarifl iche Mindestlöhne nicht aus-
schließen, sondern gut miteinander vereinbar 
sind. Mehr noch: Länder wie Frankreich oder die 
Niederlande demonstrieren, dass die Allgemein-
verbindlichkeit vieler Tarifverträge ein weiterer 
wichtiger Pfeiler sein kann, um Entlohnungs-

6. Fazit und Ausblick

systeme zu stabilisieren und gegen ein Ausfran-
sen nach unten zu schützen. 

Ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn, 
der das Lohnspektrum nach unten hin begrenzt, 
wäre insbesondere wichtig für Bereiche, in denen 
die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
nicht präsent oder zu schwach sind, um ange-
messene Löhne zu vereinbaren. Dies würde auch 
einen wichtigen Beitrag leisten, um die in 
Deutschland besonders ausgeprägten Lohnunter-
schiede zwischen Männern und Frauen zu verrin-
gern. Darüber hinaus würde eine solche allge-
mein verbindliche Lohnuntergrenze die Durch-
setzung und Kontrolle von Mindeststandards 
deutlich erleichtern, weil – wie die britischen Er-
fahrungen zeigen – die Transparenz für Beschäf-
tigte eine wichtige Voraussetzung für das Self 
Enforcement ist. 

Notwendig wären darüber hinaus auch die 
Aufhebung des Sonderstatus der Minijobs und 
die Durchsetzung gleicher Bezahlung von Leihar-
beitskräften. Diese Maßnahmen wären einzu-
betten in ein größeres Reformpaket, das darauf 
abzielt, den sozialen Zusammenhalt nachhaltig 
und umfassend zu stärken. Hierzu gehören nach 
unserer Einschätzung auch eine Modernisierung 
des Wohlfahrtsstaates und wirksame Maßnah-
men für mehr Chancengleichheit in der Bildung 
sowie zwischen den Geschlechtern.
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Anhang

Tabelle A1: 

Niedriglohnanteil und Zahl der Niedriglohnbeschäftigten bei unterschiedlichen 

Niedriglohnschwellen, 1995 – 2007

Jahr

Niedriglohnschwelle

(2/3 Median)

Niedriglohnschwelle

(50 % Median)

Niedriglohnschwelle

(1/3 Median)

Niedrig-

lohn-

Anteil

Niedriglohn-

Beschäftigte 

absolut

Niedrig-

lohn-

Anteil

Niedriglohn-

Beschäftigte 

absolut

Niedrig-

lohn-

Anteil

Niedriglohn-

Beschäftigte 

absolut

1995 14,7% 4.370.389 5,8% 1.718.581 2,1% 630.138

1996 14,7% 4.394.470 5,5% 1.658.344 1,6% 475.791

1997 14,6% 4.221.969 5,5% 1.588.593 1,3% 375.562

1998 14,2% 4.124.324 5,3% 1.539.031 1,4% 410.491

1999 16,5% 4.888.629 6,1% 1.795.357 1,6% 464.820

2000 17,3% 5.183.954 6,5% 1.955.310 1,8% 534.329

2001 16,3% 4.853.669 6,7% 1.985.246 2,0% 610.577

2002 19,3% 5.740.906 8,3% 2.471.974 2,6% 758.723

2003 19,9% 5.797.573 8,7% 2.549.394 2,4% 699.743

2004 20,0% 5.781.309 8,5% 2.450.968 2,4% 698.651

2005 21,6% 6.322.346 9,2% 2.699.741 2,7% 792.158

2006 21,2% 6.145.788 9,9% 2.878.269 2,9% 848.626

2007 21,5% 6.498.332 10,0% 3.025.574 3,2% 962.617

Änd 95 – 07 46,2% 48,7% 73,1% 76,1% 50,2% 52,8%

Änd 96 – 07 46,1% 47,9% 80,3% 82,4% 99,9% 102,3%

Quelle: SOEP 2007, IAQ-Berechnung.
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Tabelle A2: 

Niedriglohnschwellen in €, 1995 – 2007

Jahr

Niedriglohnschwelle 

(2/3 Median)

Niedriglohnschwelle 

(50%  Median)

Niedriglohnschwelle 

(1/3 Median)

West Ost West Ost West Ost

1995 8,21 5,79 6,15 4,34 4,10 2,89

1996 8,47 5,93 6,35 4,45 4,23 2,96

1997 8,51 6,18 6,38 4,63 4,25 3,09

1998 8,63 6,10 6,47 4,58 4,32 3,05

1999 8,79 6,27 6,59 4,70 4,39 3,14

2000 8,90 6,26 6,68 4,70 4,45 3,13

2001 8,71 6,38 6,53 4,79 4,36 3,19

2002 9,39 6,92 7,04 5,19 4,69 3,46

2003 9,66 7,10 7,24 5,33 4,83 3,55

2004 9,72 7,13 7,29 5,35 4,86 3,57

2005 9,79 7,25 7,34 5,44 4,90 3,62

2006 9,54 6,81 7,15 5,11 4,77 3,41

2007 9,62 7,18 7,21 5,39 4,81 3,59

Quelle: SOEP 2007, IAQ-Berechnung.
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Tabelle A4: 

Niedriglohnanteil nach Geschlecht und Stundenlohnstufen (abhängig Beschäftigte inkl. Teilzeit 

und Minijobs), 2004 – 2007, in %

Frauen Männer Gesamt

Ost West Ost West Ost West

unter 5 € 8,6 4,9 4,8 1,7 6,7 3,3

unter 6 € 15,4 8,5 10,6 3,2 12,9 5,8

unter 7 € 25,4 13,0 18,3 4,9 21,9 8,8

unter 8 € 33,6 19,1 25,6 7,3 29,5 13,1

Quelle: SOEP 2007, IAQ-Auswertung.

Tabelle A3: 

Anteil der abhängig Beschäftigten mit niedrigen Stundenlöhnen 2007 (abhängig Beschäftigte, 

inkl. Teilzeit und Minijobs), in % 

Stundenlohn Westdeutschland Ostdeutschland

Deutschland 

gesamt

unter 5 € 3,6 5,8 4,0

unter 6 € 6,4 11,1 7,2

unter 7 € 10,0 22,2 12,1

unter 8 € 14,2 29,3 16,7

Unter Niedriglohnschwelle* 21,1 23,5 21,5

* Niedriglohnschwelle: 9,62 € für Westdeutschland und 7,18 € für Ostdeutschland

Quelle: SOEP 2007, IAQ-Auswertung.
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